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Gegenstand: Entwurf eines Bundesgesetzes über den Verkehr 
mit Düngemitteln (Düngemittelgesetz); 

-
Entwürfe der Durchführungsverordnungen; 
Aussendung zur Begutachtung 

Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft beehrt 
./. sich, in der Anlage den Entwurf eines Bundesgesetzes über 

den Verkehr mit Düngemitteln (Düngemittelgesetz) samt 
Erläuterungen und Durchführungsverordnungen in 25 Aus
fertigungen mit dem Ersuchen um Kenntnisnahme zu über
mitteln. Der Entwurf wurde mit Frist 28. September 1984 

• 
dem allgemeinen Begutachtungsverfahren zugeführt. 

Für den Bundesminister: 

Für die Richtigkeit 
der Ausferti~ung: 

Dr. E ich 1 e r 
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Vor b 1 a t t 

PROBLEfJ( 

Die Beschaffenheit von Düngemitteln, kann im allgemeinen nicht 

aufgrund von äußerlich erkennbaren Merkmalen beurteilt werden. Der 

Letztverbraucher ist daher auf die Angaben des Düngemittelhandels 

angewiesen. Produkte minderer Qualität sind als solche nicht 

el~kennbar und beeinträchtigen auch das Ökosystem. Das gleiche gil t 

auch für Bodenhilfsstoffe, Pflanzenhilfsmittel und Kultursubstra

te. 

ZIEL UND PROBLEMLÖSUNG 

~H t delll Entwurf eines Düngend tte 1ge setzes ist beabs ich t igt, zur 

Sicherung des Wettbewerbes und zum Schutz d~r Vel~raucher rulf dem 

Düngerili ttelmarkt überschaubare Verhäl tni~se zu s:::haffen. !:>~rch 

Qual i tätsanforderungen an Düngend tte 1 ur.C: SO:lS t ige :; toffe :-:;01::' 

$2 , 

mi ttelbar auch der Schutz der Gesundhei t von :,1e:lsch und Tiel' sowie 

der Schutz des Naturhaushai tes sichergestell t werde!! . .cüngeriii ttel 

dürfen nur in Verkehr gebracht werden, WAnn sie zugelassen si~d 

(Einzelzulassung oder Typenverordnung). i~ ~in DüngenlittAlregist?r 

eingetragen und ordnungsgemäß verpackt urd gek2rnzeichnet sinto 
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ALTERNATIVE 

Keine 

KOSTEN 

Bei der Landwirtschaftlich-chemischen Bundesanstalt werden 

erforderlich sein 

2 Dienstposten der Verwendungsgruppe b 

(Analytik) 

4 Dienstposten der Verwendungsgruppe c 

(Analytik und landw. Versuchswesen) 

2 Dienstposten der Entlohnungsgruppe I1 

(Reinigung, Laborhilfsdienste) 

\\ 
V 

Falls die Landeshauptmänner gemäß § 13 ces Düngemittelgesetzes die 

Landwirtschaftlich-chemische Bundesanstalt mit der Kontrolle für 

die' Bundesländer Wien, Niederösterreich, Burgenland, Oberöster

reich und Salzburg betrauen, mUßten die Kcntrollreferate in Wien 

und Linz mi t je einem ru tarbei tel' ergänzt werder.. 

Wei ters ist ein zusätzlicher Amtssachaufwand 'Jnd zweckaufwanr in 

der Höhe von 6 Millionen Schilling erforderlich. 

Beim Bundesministeriulo für Land- und Forstwirtschaft wird ein 

weiterer Dienstposten für einen rechtskundigen 3ediensteten 

erforderlich sein. 
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Bundesgesetz vom über den Verkehr mit Düngemitteln 

(Düngemittelgesetz) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Begriffsbestimmungen 

§ 1. (1) Düngemittel sind Stoffe, die Pflanzennährstoffe 

enthalten und dazu bestimmt sind, unmittelbar oder mittelbar 

Nutzpflanzen zugeführt zu werden, um deren Wachstum zu fördern, 

deren Ertrag zu erhöhen oder deren Qualität zu verbessern. 

(2) Ein Düngemitteltyp umfaßt eine Gruppe von Düngemit

teln, die dur~h annähernd dieselbe Zusammensetzung an Nährstoffen 

und Bestandteilen sowie annähernd dieselbe Form und Löslichkeit 

bestimmt ist. 

(3) Wirtschaftsdünger sind tierische Ausscheidungen, 

Stallmist, Gülle, Jauche sowie Stroh, Kompost und ähnliche Rest

stoffe aus der pflanzlichen Produktion, wenn die Begriffsbestim-
,. 

mung des Abs. 1 auf sie zutrifft, ohne Rücksicht darauf, ob ihnen 

Stoffe zum Zwecke der Anreicherung zugesetzt werden. 

(4) Keine Düngemittel sind 

1. Stoffe, die überwiegend dazu bestimmt 9ir.d, die Lebensvorgänge 

von Pflanzen zu beeinflussen, ohne selbst jz~r Ernährung von 

Pflanzen bestimmt zu sei:1, Pflanzenschutzrili ':tel, BoC.enh:lfsstof

fe, Kultursubstrate und Pflanzenhilfsmittel sowie 

2. Kohlendioxyd und Wasser. 

, 
) 

(5) Sodenhilfsstoffe sind Stoffe ohne wesentlichen Ge

halt an pflanzenaufnehmbaren Nährstoffen, die den Boden biotisch, 

chemisch oder physikalisch beeinflussen, um seinen Zustand oder 
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-" 
die Wirksamkeit von Düngemitteln zu verbessern, insbesondere Bo

denimpfmittel, BOdenkrümler, Bodenstabilisatoren, Gesteinsmehl 

und Torf. 

(6) Kultursubstrate sind Pflanzenerden, r.lischungen auf 

der Grundlage von Torf und andere Substrate, die den Pflanzen als 

Wurzelraum, auch in flüssiger Form, dienen, selbst wenn sie einen 

geringen Nährstoffgehalt aufweisen. 

(7) Pflanzenhilfsmittel sind Stoffe ohne wesentlichen 

Nährstoffgehalt, die dazu bestimmt sind, auf die Pflanzen einzu

wirken oder die Aufbereitung organischer Stoffe zu beeinflussen, 

nicht jedoch Pflanzenschutzmittel. 

(8) Unter Inverkehrbringen ist das Feilhalten, Verkau

fen und jedes sonstige Überlassen im geschäftlichen Verkehr sowie 

die Einfuhr in das Zollgebiet zu verstehen. 

Inverkehrbringen von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursub

straten und Pflanzenhilfsmitteln 

§ 2. (1) Düngemittel dürfen in Verkehr gebracht werden, wenn 

sie 

1. a) einem Düngemitteltyp entsprechen, der durch Verordnung des 

Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft zugelassen 

ist (§ 6) und angemeldet w~rden oder 

b) wenn sie mit Bescheid des ~undesministers fUr Land- und 

Forstwirtschaft zugelassen wurden (§ 7), 

2. in das Düngemittelregister (§ 12) eingetragen sind und 

! 
I 

3. vorschriftsgemäß verpackt undlgekennzeichnet sind (§ 10). 
, .' 

; 
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(2) Abweichend von Abs. 1 gelten folgenden Be

stimmungen: 

1. Düngemittel im Sinne des § 1 Abs. 3 dürfen in Verkehr gebracht 

werden , wenn sie 

a) einer Verordnung gemäß § 9 nicht w~dersprechen und 

b) vorschriftsgemäß verpackt und gekennzeichne~ sind (§ 10). 

2. Dieses Bundesgesetz gilt nicht für 

a) Düngemittel, die unentgeltlich zu wissenschaftlichen For

schungs- oder Versuchszwecken in den dafür erforderlichen 

Mengen abgegeben werden, 

b) r'lischungen aus zugelassenen Düngerüi tteln, die itn Auftrage 

des Landwirtes für die Verwendung im eigenen Betrieb herge

stellt werden, 

c) Düngemittel, die fUr den Export be.::;tiliimt sind. 

(3) Bodenhilfs~offe, Kultursubstrate und Pflanzenhilfs
\ 

mittel dürfen in Verkehr gebracht werden, wenn sie 

1. einer Verordnung gemäß § 9 nicht widersprechen pnd 

2. vorschriftsgemäß verpackt und gekennzt2ic~r,et sind (§ 10). 

AnIlj~lder und Antragsteller 
i . 

§ 3. Zur Anmeldung oder Antragstellung R~f Zulassung v~n 

Düngemitteln ist der Erzeuger, des~en Bevollmächtigter ader deI' 

IlllpOl'teur berechtigt, wenn er im Inland Si tz oder v/ohnsi tz hat. 

~nmeldung und Antrag 

§ 4. (1) Die Anmeldung und der Antrag auf Zulassung von Dün

gemitteln haben folgende Angaben zu enthalten: 
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1. Name und Anschrift der Partei, 

2. Handelsbezeichnung des Düngemittels, 

3. Gehalte an wertbestimmenden Bestandteilen, 

bei Nährstoffen auch deren Formen und Löslichkeiten, 

4. Nebenbestandteile, 

5. Korngröße , r4ahlfeinhei t oder Siebdurchgang , 

6. Angaben über die sachgerechte Anwendung, Lagerung und Be-

handlung, 

7. bei Mischungen deren Gemengeteile, 

8. Angaben über die Art der Herstellung, 

9. Raum- oder Schüttgewicht. 

(2) Der Antrag auf Zulassung hat auch Angaben über die 

im § 7 Abs. 2 genannten Zulassungsvoraussetzungen zu enthalten. 

(3) Die Anmeldung hat zusätzlich die Bezeichnung des 

Düngemitteltyps zu enthalten. 

(4) Die Anmeldung und der Antrag auf Zulassung sind un

ter Verwendung eines beim Bundesministerium für Land- und Forst

wirtschaft aufzulegenden Formblattes beim Bundesminister für 

Land- und Forstwirtschaft einzubringen. 

Nachweise, Probenbeistellung 

§ 5. Der Anmeldung und dem Antrag sind beizufügen: 

1. Nachweise üJ>er die in der Anmeldung und derlt Antrag ger,iachten 

Angaben; 

2. eine für die ÜberprUfung des Düngemittels ausreichende Menge 

von Proben, die vom Antragsteller unentgeltlich dem Antrag 
! 

beizufügen ~ind. 
I 
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Zulassung von Düngemitteltypen 

§ 6. (1) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 

hat im Einvernehmen rni t dem Bundesminister' für Gesundhei t und Um

weltschutz für die handelsüblichen Gruppen von Düngemitteln, 

durch Verordnung Düngemitteltypen zuzulassen. Für jeden Düngemit

teltyp sind nach dem Stand der Wissenschaft und Technologie Min

destanforderungen so festzusetzen, daß bei sachgerechter Anwen

dung die Fruchtbarkeit des Bodens und der Naturhaushalt nicht ge

fährdet. das Wachstum von Nutzpflanzen gefördert und der Ertrag 

der gedüngten Flächen oder die Qualität der gedüngten Pflanzen 

verbessert wird. 

, 

(2) In der Verordnung ist zu bestimmen: 

1. die Bezeichnung der Düngemitteltypen, 

2. die einen Düngemitteltyp bestimmenden Nährstoffe und sonstigen 

Bestandteile sowie ihre Mindestgehalte, 

3. die Bewertung der Bestandteile, bei Nährstoffen die Bewertung 

nach ihren Formen und Löslichkeiten, 

4. die Zusammensetzung, 
~ 

5. die Art der Herstellurig, 

6. äuße re f'·1e rkmal e , 

7. Gehalte an Nebenbestandteilen. 

Zulassung von Düngemitteln 

Düngemittel, die einem durch Verordnung des Bundes-

ministers für Land- und Forstwirtschaft zugelassenen Düngemittel

typ nicht entsprechen, bedürfen der Zulassung durch Bescheid. 

(2) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft I 
I 

hat Im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Gesundheit und Um-

welt~/chutz ein Düngemittel mit den allenfalls erforderlichen Be

ding~ngen und Auflagen zuzulassen, wenn das Düngemittel nach dem 

Stand der Wissenschaft und Technologie bei sachgerechter Anwen

dung die Fruchtbarkeit des Bodens und den Naturhaushalt nicht ge-
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fährdet sowie geeignet ist, das Wachstum von Nutzpflanzen zu för

dern, ihren Ertrag zu erhöhen oder ihre Qualität zu verbessern. 

Die Zulassung kann befristet werden, wenn auf Grund der zu erwar

tenden Entwicklung in absehbarer Zeit eine neuerliche Prüfung der 

Zulassungsvoraussetzungen zweckmäßig erscheint. 

(3) Über die in Abs. 2 genannten Zulassungsvoraus

setzungen ist ein Gutachten der Landwirtschaftlich-chemischen 

Bundesanstalt einzuholen. 

(4) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 

hat über den Antrag auf Zulassung ohne unnötigen Aufschub, spä~. 

testens aber 3 Jahre nach dessen Einlangen zu entscheiden. 

Abänderung und Aufhebung der Zulassung 

§ 8. (1) Die Zulassung eines Dünge;iiittels ist von amtswegen 

abzuändern oder aufzuheben, soweit sie nicht den Voraussetzungen 

des § 7 Abs. 2 entsprochen hat oder nicht mehr entspricht. 

(2) Für einen Antrag auf Abänder-ung der Zulassung gel

ten die § § 3 bis 7 sinngemäß rfti t der Ha!?'~;abe, san nur' jene Anga

ben, Na6hweise und Probemengen vorzulegen sir:~, di~ eine Beurtei

lung des Antrages ermöglichen. 

Verkehrsbeschränkungen 

§ 9. Der Bundesminister fUr Land- unt F0~st~irtschaft hat ini 

Einvernehmen mit dem Buncesminister für '~f:'s'.Jnch~it ur.c !;i,;·~Jelt-

schutz mit Verordnung das Inverkehrbringen von DUngemitteln im 

Sinne des § 1 Abs. 3 sowie bestim'i1ten Stoffe r ilil 3ir-:.:-",:,; :::'es 5 1 

Abs. 5 bis 7 zu verbieten oder zu beschränken, soweit es sich 

für die Fruchtbarkei t des Bodens ocer für j""r. "!atL:rhn:lshal t 

schädliche Stoffe handelt. 
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Kennzeichnung und Verpackung 

§ 10. (1) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 

kann, soweit es zum Schutz vor Täuschung erforderlich ist, durch 

Verordnung anordnen, daß Düngemittel gemäß § 2 Abs. 1 zu kenn

zeichnen sind. Insbesondere können folgende Angaben Kennzeich

nungselemente sein: 

1. Gehalte an wertbestimmenden Bestandteilen, bei Nährstoffen 

auch ihrer Formen und Löslichkeiten, 

2. Handelsbezeichnung, 

3. Korngröße, Mahlfeinheit oder Siebdurchgang, 

4. Registernummer, 

5. wesentliche Nebenbestandteile, 

6. Erzeuger, bei eingeführten Düngemitteln auch Importeur, 

7. Gewicht oder Volumen, 

8. sachgerechte Anwendung, Lagerung und Behandlung, 

9. Name des Anmeldungs- oder Zulassungsinhabers oder dessen 

Bevoillnächtigten, 

10. bei Mischdüngern das Mischungsverhältnis und den für die 

Mischung Verantwortlichen. 

(2) Die vorgeschriebenen Kennzeichnungen sind deutlich 

lesbar und unverwischbar auf der Verpackung anzubringen. Werden 

Düngerni ttel unverpackt in Verkehr gebracht, 50 :nüssen die vorge

schriebenen Kennzeichnungen in einem Beglpitpapier enthalten 

sein. 

(3) Der Bundesrninis'ter für Lard- und Forstwirtschaft 

kann, soweit es zum Schutz vor Täuschung erf'Jrcerlich i::3t, durch 

Verordnung anordnen, daß Düngemittel nur '1~!'packt oder in Packun

gen oder Behäl tnissen von bestimmter Art acer r;ü t bestülrntem Ver

schluß in Verkehr gebracht werden dürfen. 

(4) Für Düngemi t1:e 1 irrl Sinne des § 1 Abs. 3 "sowie für 

BOdenhilfsstoffe, Kult\lrSubstrate und Pflanzenhilfsmittel gelten 

die Bestin~ungen des § 10 insoferne, als dies vom Bundesminister 

; ;;: An •. ' D J 
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für Land- und Forstwirtschaft zur Sicherung der einwandfreien Be

schaffenheit angeordnet wird. Bei Kultursubstraten kann auch die 

Angabe eines Ablaufdatums angeordnet werden. 

Toleranzen 

§ 11 (1) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 

hat duldbare Abweichungen (Toleranzen) der bei der Überwachung 

festgestellten Gehalte von den Gehalten, die im Register ange

fUhrt, sind, mit Verordnung festzusetzen, um unvermeidbare Un

sicherheiten bei der Herstellung, der Probenahme und der Analyse 

aufzufangen. 

(2) Die Toleranzen dürfen nicht planmäßig ausgenutzt 

werden. Eine planmäßige Ausnutzung liegt nicht vor, wenn die Wer

te im gewichteten Mittel einer Reihe von Proben den Sollwert er-

geben. 

Düngemittelregister 
~ 
\ 

§ 12. (1) Jedes angemeldete oder zugelassene DUngemittpl ist 

unter einer laufenden Nummer in ein bei eier Land'.\iirtschaft: ich

cheniischen Bundesanstal t zu führendes RegisteL~ (DUngemi ttelr'e

gister) einzutragen. 

(2) Der Partei ist die Registernul1i;;ier vom Bundesrriini

sterium für Land- und Forstwirtschaft schriftlich bekanntzugeben. 

Entspricht ein angemeldetes Düngemittel nicht c.en gesetzli~~en 

Vorraussetzungen, so ist die Eintragung in dAS R2gis'cer rni t B~

scheid abzulehnen. 

(3) \Vird ein DUngemitteltyp (§, 6 Abs. 1) eingeengt, so 

sind die der Verordnung nicht mehr entspreche'nden Eintragungen 

von amtswegen zu löschen. Abs. 2 gilt sinngemäß. 
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(4) Das Register besteht aus einem öffentlichen und 

einem nichtöffentlichen Teil (Anhang zum Register). Der nicht

öffentliche Teil ist unter Verschluß zu halten. In den öffentli

chen Teil kann jedermann während der Amtsstunden in Gegenwart 

eines Amtsorganes Einsicht nehmen oder gegen Kostenersatz Ab

schriften anfertigen lassen. 

(5) Beschränkungen des Inv~rkehI~ringens auf eine be

stimmte Menge oder eine bestimmte Zeit sind in den öffentlichen 

Teil des Registers einzutragen. 

(6) De r Bundesnlinis ter für Land- und Forstwirtschaft 

hat durch Verordnung nähere Bestimmungen über die Führung des 

Düngentittelregisters und über Art und Umfang der Eintragungen zu 

erlassen. 

Aufsichtsorgane 

§ 13. (1) Die Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen 

dieses Bundesgesetzes obiiegt der'i Landeshauptmann . Der Landes

hauptmann hat sich bei der Überwachung fac;,lich befähigter Auf""" 

sichtsorgane zu bedienen. Diese Organe sind Organe der öffent

lichen Aufsicht im Sinne des § 39 Abs. 2 VStG 1950. 

(2) Die Kontrolle anläßlich der Einfuhr obliegt nach 

Maßgabe des § 22 a Zollgesetz 1959 den Zollämter;!. 

Rechte und Pflichten cel' A1Jfsicht~or'gane 

§ 14. (1) Die Aufsichtsorgane sind h~re;::;htigt, DLlngemittel 

und die im § 1 Abs. 5 und 7 genannten Stoffe jederzeit und über

all, wo diese in Verkehr gebracht werden, zu kontrolliecen, ob 

sie den Bestimmungen dieses Gesetzes entsprechen. 
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(2) Die Aufsichtsorgane dürfen Proben im erforderli

chen Ausmaß nehmen. Der Partei ist eine versiegelte Gegenprobe 

auszufolgen. 

(3) Das Verfahren der Probenahmen und der Analysen der 

Proben ist vom Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft iln 

Einvernehmen mit dem Bundesminister für Gesundheit und Umwelt

schutz durch Verordnung zu regeln. 

(4) Anläßlich der Probe ziehung ist vom Aufsichtsorgan 

eine Niederschrift nach dem Muster der Anlage auszufertigen und 

der für die Untersuchung gezogenen Probe beizulegen. Eine Ausfer

tigung der Niederschrift bleibt bei einem der anwesenden Ge

schäfts- oder Betriebsinhaber, Stellvertreter oder sonstigen Be

auftragten. 

(5) Die Aufsichtsorgane haben bei der Kontrolle jede 

Störung und jedes Aufsehen tunlichst zu vermeiden. 

(6) Ein Aufsichtsorgan darf ein Geschäfts- oder Be

triebsgeheimnis, das ihm in dieser Eigenschaft anvertraut oder 

zugänglich geworden ist,iwährend der Dauer seiner Bestellung und 
\ 

nach Erlöschen seiner Funktion nicht offenbaren oder' verwerten. 

Pflichten des Betriebsinhabecs 

§ 15. Die Geschäfts- und Betriebsinhabe r, eie Düngertli t te 1 

und die im § 1 Abs. 5 bis 7 genannten Stoffe in Verkehr bringen, 

ihre Stellvertreter oder sonstigen Beauftragten haben den Auf

sichtsorganen 

1. alle Orte und Beförderungsmittel bekanntzugeben, die dem 1n

verkehrbringen dienen und den Zutritt zu diesen Orten und Be

förderungsrni tteln sowie" die Entnahme von Proben gestatten, 
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2. die zur Kontrolle notwendigen Auskünfte, insbesondere über die 

bei der Herstellung verwendeten Stoffe, über die Herkunft und 

die Absatzwege der Düngemittel und der im § 1 Abs. 5 bis 7 ge

nannten Stoffe zu erteilen, 

3. alle Urkunden vorzulegen, die zur Kontrolle notwendig sind, 

4. die fUr die Durchführung der Kontrolle notwendigen schrift

lichen Unterlagen in den zu kontrollierenden Räumen selbst zur 

Verfügung zu stellen, 

5. bei der Besichtigung und Probenahme Personen, die mit dem Be

triebsverhältnissen vertraut sind, zur Verfügung zu stellen. 

Untersuchung der Proben 

§ 16. Der Landeshauptrnann hat die Untersuchung der Proben 

durch eine vom Bundesminister- für Land- und Forstwir-tschaft durch 

Verordnung ermächtigte staatliche Anstalt zu ver-anlassen. 

Strafanzeigen, gerichte 

. 
§ 17. (1) Bei Verdacht der Verletzung vor: Vorschl'iften nach 

dieseln Bundesgesetz hat der Landeshauptt:;f',~~C :~0i::er Sehöl'de An

zeige zu erstatten. Darüber ist der Bund,~sl!li.:·üst:~r f'..:'r- Land- und 

Forstwirtschaft unverzüglich in Kenntnis Z.l s",rZ2n .. 

(2) Überdies hat der Landeshauctrii8nn über Verlangen 

des Bundesministers für Land- und Forstwit'r~chaft ?roben zu zie

hen und vorzulegen. Der Landeshauptmann ha t .~ "hi'l ich (:!i?El Bundes

minister für Land- und Forstwirtschaft Ubel' ~i~ Kontr'nllergeb

nisse im Land schriftlich zu bei:'ichten. 

Gebühren 

§ 18. (1) In den Verfahren der Anmeldung und Zula.ssung von 

Düngemitteln sind von den Parteien Gebühren zu entrichten. 
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(2) Der Bundesminister fUr Land- und Forstwirtschaft 

hat im Einvernehmen mit dem Bundesminister fUr Finanzen die Ge

bUhren entsprechend den erfahrungsgemäß im Durchschnitt erwach

senen Kosten der Untersuchungen und Begutachtungen der La~dwirt

schaf tl ich-chemischen Bundesanstal t im Verfahren der AnrneldL!ng 

und Zulassung eines DUngemittels durch Verordnung in einem Tarif 

festzusetzen. Diese Kosten sind Barauslagen im Sinne des § 76 AVG 

1950 und vom Bundesminister fUr Land- und Forstwirtschaft der 

Landwirtschaftlich-chemischen Bundesanstalt zu Uberweisen. 

(3) Die GebUhren fUr UnterSUChungen und Begutachtungen 

auf Grund eines Parteienantrages sind mit Bescheid vorzuschrei

ben. 

(4) FUr jedes in das DUngemittelregister eingetragene 

DUngemittel ist eine JahresgebUhr von 5.000,- Schilling im voraus 

zu entrichten. Bemessungszeitraum ist der Zeitraum vom 1. Juli 

bis zum 30. Juni. Wird die GebUhr nicht rechtzeitig oder nicht in 

der vorgeschriebenen Höhe entrichtet, so ist die GebUhr oder der 

Fehlbetrag mit Bescheid des Bundesministers fUr Land- und Forst

wirtschaft vorzuschreiben. 

(5) FUr die UnterSUChung von WictschaftsdUngern, 80-

denhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmi~teln sind 

GebUhren von Personen zu erheben, die eine -genläß § 9 dieses 3un

desgesetzes erlassene Verordnung Ubertreten haben. Ahs. 2 u~d 3 

sind sinngemäß anzuwenden. 

Meldepflicht der Erzeugungs- und Großhandelsbetriebe 

§ 19. (1) Betriebe, die DUngerrlittel erzeugen (Erzeugungsbe

trieb) und Betriebe, die DUngernittel an Letztverbraucher r.icht 

regelmäßig liefern (Großhandelsbetriebe), sind verpflichtet, de"i 
<, 

Bundesminister fUr Land- und Forstwirtschaft bis ZUii1 10. des 

ersten Monats eines jeden Vierteljahres beginnend mit J~nner ~el-
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.. 

dungen über die im vergangenen Vierteljahr in Verkehr gebrachten 

Düngemittelmengen, getrennt nach Registernummern und Verwaltungs

bezirken, zu erstatten. 

(2) Die Heldungen gemäß Abs. 1 sind auf dem vom 

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft aufgelegten Form

blatt zu erstatten. 

(3) Das Österreichische Statistische Zentralrunt hat 

die eingelangten Meldungen statistisch auszuwerten. 

Strafbestimmungen 

§ 20. (1) \'Jer den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes oder 

der aufgrund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen zu

widerhandelt, wird, unbeschadet der Rechtsfolgen nach § 87 Abs. 1 

Z. 2 lit. a und § 91 Abs. 1 und 2 Gewerbeordnung 1973, sofern die 

Tat nicht nach anderen Vorschriften einer strengeren Strafe un

terliegt, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 

300.000 Schilling bestraft~ 

(2) Bei Zuwiderhandlungen gege:: 3estL;1mllTI'Sen dieses 

Bundesgesetzes oder aufgrund dieses Bund~sgesetzes erlassenen 

Verordnungen kann auf den Verfall 'der der. I:;o.ger,stanc der straf

baren Handlung bildenden Waren, auf Beseitigu0g ad~l' :nderurg der 

unzulässigen Bezeichnung, erforderlichenfalls Ger diese Bezeich

nung tragenden Umhüllungen oder Verpackunge,,- oder, wenn auch dies 

nicht möglich ist, auf Verfall der die u~zulässige Bezeichnung 

tragenden Gegenstände erkannt werden. Kann eine '.'are, die für 

verfallen erklärt werden soll, nicht er'faßt :;,/er(18n, so i:::;t auf 

den Verfall ihres Wertes zu erkennen. 

(3) Ist die Verfolgung einer bestimmten Person nicht 

zulässig oder nicht ausführbar, so kann der Verfall selbständig 

angeordnet werden. 
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-
Schlußbestimmungen 

§ 21. (1) Düngemittel, für welche die Anmeldung oder der An

trag auf Zulassung (§ 4) bis spätestens 31. Dezember 1985 beim 

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft eingelangt ist, 

dürfen bis zur schriftlichen Bekanntgabe der Registernummer (§ 12 

Abs. 2) oder Rechtskraft eines ablehnenden Bescheides (§ 7 Abs. 

4, § 12 Abs. 2) in Verkehr gebracht werden. 

(2) Die erste Meldung gemäß § 19 Abs. 2 ist bis zum 

10. April 1986 zu erstatten. 

(3) Die Bestimmung des § 18 Abs. 4 tritt arn 1. Jänner 

1987' in Kraft. 

Vollziehungsklausel 

§ 22. Die Vollziehung des § 19 Abs. 3 und des § 21 Abs. 2 

dieses Bundesgesetzes obliegt dem Bundeskanzler, die Vollziehung 

der übrigen Bestilmnungen dieses Bundesgesetzes dem Bundesminister 

für Land- und Fo'rstwirtschaft und zwar hinsichtl ich des § 13 Abs. 

2 und § 18 Abs. 2 und 5 im Einvernehmen rni t den-, Bundesr.1irÜstec 

für Finanzen, hinsichtlich des § 6 Abs. 1, § 7 Abs. 1, 2 und 4, § 

8 und 9 sowie § 14 Abs. 3 im Einvernehmen I"it dem SundesrlJiniste:c 

für Gesundheit und Umweltschutz. 
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'r 
r 
" ~~ 

« 

" 

Typenbe
zeichnung 

1 

Mindest
gehalte 

2 

Chilesal- 15 % N 
peter 
1.1.1 

Kalksal
peter 
1.1. 2 

Ammon
sulfat 
(Schwefel
saures 
Ammoniak 
1.1.3 

15 % N 

20 % N 

Ammonium- 20 % N 
nitrat und 
Kalk (Kalk
ammonsal-
peter, Ni
tramoncal) 
1.1.4 

A n lag e z u § 1 1 

Typ e n I ist e 

Abschnitt 1 
Mineralische EinnährstoffdUnger 

typenbestimmende Be
standteile, Nähr
stofformen und Nähr
stofflöslichkeiten 

3 

Nitratstickstoff 

Gesamtstickstoff 

Ammoniumstickstoff 

Gesamtstickstoff, 
Ammoniumstickstoff, 
Nitratstickstoff 

1. StickstoffdUnger 

Bewertung: 
weitere Erfordernisse 

4 

Stickstoff bewertet 
als Nitratstickstoff 

Stickstoff bewertet 
als Gesamtstickstoff 
oder als Nitrat- und 
Ammoniumstickstoff; 
Gehalt an Ammonium
stickstoff höchstens 
1,5 % N 

Stickstoff bewertet 
als Ammoniumstickstoff 

Stickstoff bewertet 
als Ammonium- und 
Nitratstickstoff,beide 
Stickstofformen un
gefähr je zur Hälfte 

Zusammensetzung: 
Art der Her
stellung 

5 

Natriumnitrat; 
aus Caliche 

Calciumnitrat, 
'auch Ammonium
nitrat 

Ammoniumsulfat 

besondere Bestimmungen 

6 

Die Gehalte an Nitrat
stickstoff und Am
moniumstickstoff dUr
fen angegeben 
werden 

Der DUngemitteltyp 
darf als"Schwefel
saures Ammoniak" be
zeichnet werden 

Ammoniumnitrat ,auch 
Carbonate und Sul
fate des Calciums und 
Magnesiums 
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" 

Typenbe
zeichnung 

1 

Mindest
gehalte 

2 

Kalkstick~ 20 % N 
stoff 
1.1. 5 

Harnstoff 44 % N 
1.1.6 

Crotony- 28 % N 
lidendi
harnstoff 
1.1. 7 

Isobuty- 28 % N 
lidendi
harnstoff 
1.1.8 

typenbestimmende Be
standteile, Nähr
stofformen und Nähr
stofflöslichkeiten 

3 

Gesamtstickstoff 

Gesamtstickstoff 
als Amidstickstoff 

Gesamtstickstoff 

Gesamtsticks~off 

Bewertung: 
weitere Erfordernisse 

4 

Stickstoff bewertet 
als Gesamtstickstoff, 
mindestens 75 % des 
angegebenen Stick
stoffs als Cyanamid 
gebunqen 

Zusammensetzung: 
Art der Her
stellung 

5 

Calciumcyanamid, 
Calciumoxid, auch 
Ammoniumsalze, 
Harnstoff 

Stickstoff bewertet Carbamid 
als Gesamtstickstoff 
ausgedrUckt als Amid
stickstoff; Gehalt an 
Biuret höchstens 1,2 % 

Stickstoff bewertet 
als Gesamtstickstoff, 
(ausgedrUckt als 
Amidstickstoff ) 
Nitratstickstoff 
höchstens 4 % N 

Stickstoff bewertet 
als Gesamtstickstoffi 
Gehalt an Nitrat
stickstoff höchstens 
4 % N 

Crotonylidendi
harnstoff, auch 
Nitrat 

Isobutylidendi
harnstoff, auch 
Nitrat 

2 

besondere Bestimmungen 

6 

Der Gehalt an Nitrat
stickstoff darf ange
geben werden 

Der Gehalt an Nitrat
stickstoff darf ange
geben werden 
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Typenbe
zeichnung 

1 

Mindest
gehalte 

2 

Harnstoff- 32 % N 
1sobuty-
lidendi-
harnstoff 
1.1. 9 

Formalde- 36 % N 
hydharn-
stoff 
1.1.10 

Ammoni- 27 % N 
trat-Harn-
stoff-
Lösung 
1.1.11 

typenbestimmende Be
standteile, Nähr
stofformen und Nähr
stofflöslichkeiten 

3 

Gesamtstickstoff, 
Amidstickstoff 

Gesamtstickstoff 

Gesamtstickstoff, 
Amidstickstoff, 
Ammoniumstickstoff, 
Nitratstickstoff 

Bewertung: 
weitere Erfordernisse 

4 

Stickstoff bewertet 
als Gesamtstickstoff, 
mindestens 70 % des 
angegebenen Gesamt
stickstOffs als 1so
butylidendiharnstoff 

Stickstoff bewertet 
als Gesamtstickstoff, 
davon mindestens 60 
Hundertteile heiß
wasserlöslich 

Stickstoff bewertet 
als Amid-, Ammonium
und Nitratstickstoff 
ungefähr die Hälfte 
des angegebenen Ge
samtstickstoffs als 
Ammonium- und Nitrat
stickstoff 

Zusammensetzung: 
Art der Her
stellung 

5 

3 

besondere Bestimmungen 

6 

Isobutylidendi
harnstoff, Carbamid 

Formaldehydharn
stoff 

Carbamid, 
Ammoniumnitrat 

Das Düngemittel darf 
nur mit einem Hinweis 
auf die für die Be
ständigkeit der Lösung 
zweckmäßige Art der 
Lagerung insbesondere 
auf die Lagertempera
tur, in den Verkehr ge-
bracht werden 
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Typenbe
zeichnung 

1 

Ammoniak
gas 
1.1.12 

Mindest
gehalte 

2 

80 % N 

typenbestimmende Be
standteile, Nähr
stofformen und Nähr
stofflöslichkeiten 

3 

Ammoniumstickstoff 

Bewertung: 
weitere Erfordernisse 

4 

Stickstoff bewertet 
als Ammoniumstickstoff 

Zusammensetzung: 
Art der Her
stellung 

5 

Ammoniak 

4 

besondere Bestimmungen 

6 

Das Düngemittel darf 
nur mit einem Hinweis 
in den Verkehr ge
bracht werden, daß es 
nicht zur Oberflächen
düngung geeignet ist 
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2. Phosphatdünger 5 

Sofern bei einem Düngemitteltyp in Spalte 4 für die Untersuchung bei der Überwachung ein Durchgang durch 
Prüfsiebgewebe vorgeschrieben ist, müssen Granulate eines granuliert in den Verkehr gebrachten Düngemittels 
unter Feuchtigkeitseinfluß zerfallen. Bezogen auf P20 5 darf der Gehalt an Cd 60 ppm nicht überschreiten. 

Typenbe
zeichnung 

1 

Super
phosphat 
1. 2.1 

Doppel
Super
phosphat 
1. 2.2 

Triple
Super
Phosphat 
1. 2.3 

Mindest
gehalte 

2 

16 % P
2

0
5 

34 % P205 

38 % P
2

0
5 

typenbestimmende Be
standteile, Nähr
stofformen und Nähr
stofflöslichkeiten 

3 

Neutral-ammoncitrat
lösliches Phosphat, 
wasserlösliches 
Phosphat 

Neutral-ammoncitrat
lösliches Phosphat, 
wasserlösliches 
Phosphat 

Neutral-ammoncitrat
lösliches Phosphat, 
wasserlösliches Phos
phat 

Bewertung: 
weitere Erfordernisse 

4 

Phosphat bewertet als 
neutral-ammoncitrat
lösliches P20

5
, min

destens 
93 % des angegebenen 
Gehaltes an P

2
0

5 wasserlöslich 

Phosphat bewertet als 
neutral-ammoncitrat
lösliches P20 5 , 
mindestens 
93 % des angegebenen 
Gehaltes an P20 5 wasserlöslich 

Phosphat bewertet als 
neutral-ammoncitrat
lösliches P20

5
, 

mindestens 
93 % des angegebenen 
Gehaltes an P

2
Ö

5
, 

wasserlöslich 

Zusammensetzung: 
Art der Her
stellung 

5 

Monocalciumphos
phat, Calciumsul
fat; Aufschließen 
gemahlenen Roh
phosphats mit 
Schwefelsäure 

Monocalciumphos
phat, Calciumsul-

. fat; Aufschließen 
gemahlenen Roh
phosphats mit 
Schwefelsäure und 
Phosphorsäure 

Monocalciumphos
phat; Aufschließen 
gemahlenen Roh
phosphats mit 
Phosphorsäure 

besondere Bestimmungen 

6 
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Typenbe-
zeichnung 

1 

Thomas
phosphat 
1. 2.4 

Mindest- typenbestimmende Be-
gehalte standteile, Nähr-

stofformen und Nähr-
stofflöslichkeiten 

2 3 

12 % P20 5 In 2 %iger Zitronen
säure lösliches 
Phosphat 

Weicher- 25 % P20 5 diges Roh-
Mineralsäurelös
liches Phosphat, in 
2 %iger Ameisensäure 
lösliches Phosphat 

phosphat 
(Hyperphos-
phat) 
1. 2.5 

Bewertung: 
weitere Erfordernisse 

4 

Phosphat bewertet als 
in 2 %iger Zitronen
säure lösliches P

2
0

5
; 

Durchgang durch 
Prüfsiebgewebe: min
destens 96 % bei 
0,63 mm lichter 
Maschenweite, min
destens 75 % bei 
0,16 mm lichter 
Maschenweite 

Phosphat bewertet als 
mineralsäurelösliches 
P20 5 , mindestens 55 % 

des angegebenen 
Gehaltes an P20

5 
in 

2 %iger 
Ameisensäure löslich; 
Durchgang durch Prüf
siebgewebe: mindestens 
99 % bei 0,125 mm 
lichter Maschenweite, 
mindestens 90 % bei 
0,063 mm lichter Ma
schenweite 

~usammensetzung: 

Art der Her-
stellung 

5 

Calciumsilico
phosphate; Bear
beiten phosphat
haitiger Schlacke 
aus der Stahlge
winnung 

Tricalciumphos
phat, Calciumcar
bonat; Vermahlen 
weicherdigen 
Rohphosphats 

6 

besondere Bestimmungen 

6 

Die Höhe des Phosphat
gehalts darf auch in 
einer Spanne von 2 Ge
wichtsprozenten ange
geben werden 

Der Siebdurchgang in 
Gewichtsprozenten bei 
0,063 mm lichter Ma
schenweite ist anzuge
ben 
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Typenbe-
zeichnung 

1 

Rohphos
phat, ge
mahlen 
1. 2.6 

Mindest-
gehalte 

2 

25 % P 20
5 

typenbestimmende Be-
standteile, Nähr-
stofformen und Nähr-
stofflöslichkeiten 

3 

Mineralsäurelös
liches Phosphat, in 
2 %iger Ameisen
säure lösliches 
Phosphat 

Bewertung: 
weitere Erfordernisse 

4 

Phosphat bewertet als 
mineralsäurelösliches 
P 20 S ' mindestens 40 % 

des angegebenen 
Gehaltes an P ° in 
2 %iger Ameis~n~äure 
löslich; Durchgang 
durch Prüfsiebgewebe: 
mindestens 98 % bei 
0,315 mm lichter Ma
schenweite, mindestens 
90 % bei 0,16 mm 
lichter Maschenweite 

Zusammensetzung: 
Art der Her-
stellung 

5 

Tricalciumphos
phat, Calciumcar
bonat. Vermahlen 
weicherdigen Roh
phosphats 

7 

besondere Bestimmungen 

6 

Der Siebdurchgang in 
Gewichtsprozenten bei 
0,16 mm lichter Ma
schenweite ist anzu
geben 
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3. KalkdUnger und MagnesiumdUnger 8 

Die Mindestgehalte und, vorbehaltlich der besonderen Bestimmungen in Spalte 6, die angegebenen Gehalte an 
CaO oder CaC03 gelten auch dann als erreicht, wenn das Düngemittel anstelle eines Teiles CaO einen Teil 
MgO und anstelle eines Teiles CaQ03 einen Teil MgC03 enthält. 

Typenbe-
zeichnung 

1 

Kohlen
saurer 
Kalk 
1. 4.1 

Mindest- typenbestimmende Be-
gehalte standteile, Nähr:... 

stofformen und Nähr-
stofflöslichkeiten 

2 3 

92 % CaC03 Calciumcarbonat 

Bewertung: 
weitere Erfordernisse 

4 

Kalk bewertet als 
CaC03 ; Mahlfeinheit: 
80 % einer .~-
Probe müssen durch das 
DIN Sieb Nr. 20 (0,3 mm 
Öffnung, 400 Maschen/ 
cm 2

) hindurchgehen. 
Der RUckstand muß durch 
das DIN Sieb Nr. 6 
(1 mm Öffnung, 36 Ma
schen/cm2

) hindurch
gehen. 
95 % Karbonate als Norm 
garantiert, Toleranz 

Zusammensetzung: 
Art der Her-
stellung 

5 

Calciumcarbonat, 
aus Kalkstein 

3 % absolut in Gewichts
prozenten demnach 92 % 
Mindestgehalt von Karbo
naten, davon wenigstens 
85 % als CaC03 

besondere Bestimmungen 

6 

Der Gehalt an Magne
siumcarbonat darf ange
geben werden, wenn er 
mindestens 5 % Mgc03 
beträgt; 
die Art des Ausgangs
gesteins nach Spalte 4 
ist anzugeben. 
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Typenbe
zeichnung 

1 

Mindest
gehalte 

2 

typenbestimmende Be
standteile, Nähr
stofformen und Nähr
stofflöslichkeiten 

3 

Kohlen- 59 % CaC03 Calciumcarbonat 
saurer 15 % MgC03 Magnesiumcarbonat 
Magnesium-
kalk 
1. 4. 2 

Bewertung: 
weitere Erfordernisse 

4 

Kalk bewertet als 
CaC03 , Magnesium be
wertet als MgC03 ; 
Mah~feinheit: 
80 % einer 
Probe müssen durch 
das DIN Sieb Nr. 20 
(0,3 mm Öffnung, 400 
Maschen/cm2

) hin
durchgehen. Der Rück
stand muß durch das 
DIN Sieb Nr. 6 (1 mm 
Öffnung, 36 Maschen/ 
cm 2

) hindurchgehen. 
95 % Karbonate als Norm 
garantiert, Toleranz 

Zusammensetzung: 
Art der Her
stellung 

5 

Calciumcarbonat, 
Magnesiumcl-ir
bonat; aus Kalk
stein 

3 % absolut in Gewichts
prozenten demnach 92 % 
Mindestgehalt an Kar
bonaten, davon 57 % 
als CaCO~. Bei voller 
Ausnützung der zu~ 
lässigen Verunreini
gungen einschließlich 
Latitüde, beträgt der 
MgC03-Gehalt höchstens 
35 %. Eine etwaige Ver-

9 

besondere Bestimmungen 

6 

Gehalt an Magnesiumcar
bonat, bewertet als 
MgC03 , mindestens 15 % 
zusammen mitdem ange
gebenen Gehalt an Cal
ciumcarbonat,wenn die 
in Spalte 2 festge
setzte Höhe des 
Mindestgehaltes er
reicht ist und Magne
siumcarbonat als wei
terer Nährstoff zusätz
lich zu in Spalte 3 
festgesetzten typbe
stimmenden Bestand
teilen Nährstoffformen 
und Nährstofflöslich
keiten angegeben wird: 
die Art des Ausgangsge
gesteins nach Spalte 4 
ist anzugeben. 
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Typenbe
zeichnung 

1 

Mindest
gehalte 

2 

typenbestimmende Be
standteile, Nähr
stofformen und Nähr
stofflöslichkeiten 

3 

Kohlen- 70 % CaC03 Calciumcarbonat 
saurer 
Kalk aus 
Meeres-
algen 
1. 4.3 

Bewertung: Zusammensetzung: 
weitere Erfordernisse Art der Her

stellung 

4 

mehrung des Gehaltes an 
Magnesiumkarbonat kann 
nur durch eine ent
Sprechende Verringerung 
des Gehaltes an Verun
reinigungen kompensiert 
werden. 

5 

Kalk bewertet als 
Caco~; Mahlfein
heit. 

Calciumcarbonat; 
aus Meeresalgen 

80 % einer 
Probe müssen durch 
das DlN Sieb Nr. 20 
(0,3 mm Öffnung 400 
Maschen/cm2

) hindurch
gehen. Der Rückstand muß 
durch das DlN Sieb Nr. 6 
(1 mm Öffnung, 36 Maschen/ 
cm 2

) hindurchgehen. 

10 

besondere Bestimmungen 

6 

Der Gehalt an Magnesium 
darf angegeben werden, 
wenn er mindestens 5 % 
MgC03 beträgt. Der Ge
halt an Natriumchlorid 
darf 3 % nicht über
schreiten 
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Typenbe
zeichnung 

1 

Brannt
kalk 
c;yeköI'lnt 
,1 .4.4 

Lösch
kalk 
1. 4. 5 

Mindest
gehalte 

2 

90 % CaO 

60 % CaO 

typenbestimmende Be
standteile, Nähr
stofformen und Nähr
stofflöslichkeiten 

3 

Calciumoxid 

Calciumoxid 

Bewertung: 
weitere Erfordernisse 

4 

Zusammensetzung: 
Art der Her
stellung 

5 

Kalk bewertet als CaO; Calciumoxid 
Branntkalk gekörnt aus Kalkstein 
ist ein Branntkalk 
aus~ gutgebranntem, 
kohlensaurem Kalkstein, 
der einen Mindest-CaO-Ge-
halt von 90 % und eine 
Korngröße von 0,5 bis 
2,00 mm aufweisen muß 

Kalk bewertet als CaO; 
Mahlfeinheit: 
80 % einer ," 
Probe müssen durch 
das DIN Sieb Nr. 20 
(0,3 mm Öffnung, 400 
Maschen/cm2

} hindurch
gehen. Der Rückstand 
muß durch das DIN Sieb 
Nr. 6 (1 mm Öffnung, 
36 Maschen/cm2

) hin
durchgehen. 

Calciumhydroxid; 
aus Kalkstein, 
00101111 t oder 
Kreide durch 
Brennen und 
Löschen 

11 

besondere Bestimmungen 

6 

Der Gehalt an Magne
siumoxid darf angege
ben werden, wenn er 
mindestens 5 % MgO be
trägt 
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Typenbe- Mindest-
zeichnung gehalte 

1 2 

Mischkalk 58 % CaO 
1. 4. 6 

typenbestimmende Be-
standteile, Nähr-
stofformen und Nähr-
stofflöslichkeiten 

3 

Calciumoxid 

Bewertung: 
weitere Erfordernisse 

4 

Kalk bewertet als CaO; 
Mahlfeinheit: 
80 % einer 
ProQe müssen durch 
das DIN Sieb Nr. 20 
(0,3 mm Öffnung, 400 
Maschen/cm 2

) hindurch
gehen. Der Rückstand 
muß durch das DIN Sieb 
Nr. 6 n mm Öffnung, 
36 Maschen/cm2

) hin
durchgehen. 

12 

Zusammensetzung: besondere Bestimmungen 
Art der Her-
stellung 

5 6 

Calciumcarbonat, 
-hydroxid oder 
-oxid, aus koh-
lensaurem Kalk 
und gemahlenem 
Branntkalk aus 

Der Gehalt an Magne
siumoxid darf angegeben 
werden, wenn er min
destens 5 % MgO beträgt 

gut gebranntem 
Kalkstein, wobei 
das Mischungsver
hältnis der beiden 
Kalke 1,5:1 beträgt 
(60 Teile kohlen
saurer Kalk, 40 Teile 
Branntkalk) 
65 % basische Be
standteile als Norm 
garantiert 3 % Lati
tüde davon 58 % als 
CaO demnach 62 % 
Mindesgehalt an ba
sischen Bestandteilen 
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Typenbe
zeichnung 

1 

Magne
sium
Mischkalk 
1. 4.7 

Mindest
gehalte 

2 

41 % CaO 
15 % MgO 

typenbestimmende Be
standteile, Nähr
stofformen und Nähr
stofflöslichkeiten 

3 

Calciumoxid, 
Magnesiumoxid 

13 

Bewertung: Zusammensetzung: besondere Bestimmungen 
weitere Erfordernisse 

4 

Art der Her
stellung 

5 

Kalk bewertet als CaO, Calcium- und Mag-
Magnesium bewertet nesiumcarbonat oder 
als MgO, 
Mahlfeinheit: 
80 % einer 
Probe müssen durch 
das DIN Sieb Nr. 20 
(0,3 mm Öffnung, 400 
Maschen/cm 2

) hin-
durchgehen. Der Rück-
stand muß durch das DIN 
Sieb Nr. 6 (1 mm 

-oxid aus kohlensaurem 
Kalk und Branntkalk 
durch Mischen 

Öffnung, 36 Maschen/cm2 
) 

hindurchgehen 
65 % basische Bestand
teile als Norm garan
tiert, Toleranz 3 % 
absolut in Gewichts
prozenten demnach 
62 % Mindestgehalt an 
basischen Bestandtei
len davon weniger als 
41 % CaO 

6 
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Typenbe
zeichnung 

1 

Konver
terkalk 
mit 
Phosphat 
1. 4.8 

Karboni
sations
kalk 
(Satura
tionskalk) 
1.4.9 

Mindest
gehalte 

2 

45 % CaO 
2 % P 20 5 

40% CaO 
i.TS 

typenbestimmende Be
standteile, Nähr
stofformen und Nähr
stofflöslichkeiten 

3 

Calciumoxid, 
in 2 %iger Zitronen
säure lösliches 
P

2
0

5 

Kalziumkarbonat 

,,~ 

Bewertung: 
weitere Erfordernisse 

4 

Kalk bewertet als CaO; 
Phosphat bewertet 
als 2 %ige s Zi tronen
säure lösliches P~Os' 
Durchgang durch Prür
siebgewebe: min
destens 97 % bei 
1,0 mm lichter Ma
schenweite, mindestens 
80 % bei 0,315 mm 
lichter Maschenweite 

Kalk bewertet als 
CaC03 65 % Karbonat i.TS 
als Norm garantiert, 
Toleranz 
3 % absolut in Ge
wichtsprozenten 
Mahlfeinheit: 
(geschlämmt) 80 % 
einer Probe müssen 
durch das DIN Sieb 

Zusammensetzung: 
Art der Her
stellung 

5 

14 

besondere Bestimmungen 

6 

Oxide und Si- der Gehalt an Magne-
licate von Cal- siumoxid darf angege
cium und Magne- ben werden, wenn er 
sium, Eisen-, mindestens 3 % MgO be-
Manganverbindun- trägt. 
gen; aus phosphat-Bezogen auf P 20 S darf 
haItiger Konver- der Gehalt an Ca 60 ppm 
terschlacke, auch nicht übersteigen. 
Zugeben von auf-
geschlossenen 
Phosphaten 
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Typenbe
zeichnung 

1 

Mindest
gehalte 

2 

typenbestimmende Be
standteile, Nähr
stofformen und Nähr
stofflöslichkeiten 

3 

Magne- 15 % MgO Magnesiumoxid 
sium-
sulfat 
1. 4.10 

Konzen- 70 % MgO Magnesiumoxid 
trierter 
Magnesium-
dünger 
(Magnesit) 
1.4.11 

c' 

Bewertung: 
weitere Erfordernisse 

4 

Nr. 20 (0,3 mm Öffnung 
400 Maschen/cm 2

) hin
durchgehen. Der Rück
stand muß durch das 

Zusammensetzung: 
Art der Her
stellung 

5 

DIN Sieb Nr. 6 (1 mm 
Öffnung, 36 Maschen/cm 2 

) 

hindurchgehen' 

Magnesium bewertet Magnesiumsulfat 
als wasserlösliches 
MgO 

Magnesium bewertet Magnesiumoxid 
als Gesamt-Magnesium-
oxid; Durchgang durch 
Prüfsiebgewebe: min-
destens 97 % bei 
0,063 mm lichter Ma-
schenweite 

15 

besondere Bestimmungen 

6 
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Typenbe
zeichnung 

1 

Mindest
gehalte 

2 

typenbestimmende Be
standteile, Nähr
stofformen und Nähr
stofflöslichkeiten 

3 

RUck- 30 % CaO Calciumoxid 
standskalk 
1.4.12 

r /1_ 

L 

Bewertung: 
weitere Erfordernisse 

4 

Kalk bewertet als 
CaO, Durchgang durch 
PrUfsiebgewebe: min
destens 97 % bei 
4,00 mm lichter Ma
schenweite, bei 
Calcium- oder Magne
siumcarbonaten, min
destens 97 % bei 
3,0 mm lichter Ma- . 
schenweite, 
mindestens 70 % bei 
1,0 mm lichter Ma
schenweite 

Zusammensetzung: 
Art der Her
stellung 

5 

16 

besondere Bestimmungen 

6 

Oxide, Hydrooxi- Auf einen Gehalt an 
de oder Carbona- Magnesiumoxid darf bei 
te von Calcium der Angabe der typbe-
oder Magnesium, stimmenden Bestand
aus basisch wirk- teile Nährstoftormen 
samen Rückständen und Nährstofflöslich
der industriel- keiten hingewiesen 
len Produktion, werden, wenn er, be
auch aus der Kalk-wertet als MgO, min
stein- oder 0010- destens 5 % beträgt; 
mitverarbeitung die Art der Kalkrück-

stände ist anzugeben; 
die Gehalte an Schwer
metallen dürfen fol
gende Werte in mg je 
kg nicht überschreiten: 

Blei 200 
Cadmium 4 
Chrom 200 
Kupfer 200 
Nickel 60 
Quecksilber 4 
Zink 600; 

bei Calcium- oder Mag
nesiumcarbonaten ist 
die Löslichkeit in Koh
lensäure anzugeben. 
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Abschnitt 2 17 

Mineralische MehrnährstoffdUnger 

Nährstoffe, Nährstofformen und Nährstofflöslichkeiten sind entsprechend ihrer Angabe in der Kennzeichnung zu 
bewerten. In den Spalten 3 und 4 beziehen sich die Nummern bei Stickstofformen auf Tabelle 1 bei Phosphatlös
lichkeiten auf Tabelle 2 der Verordnung über die Kennzeichnung von Düngemitteln. Bezogen auf P

2
0

5 
darf der 

Gehalt an Cd 60 ppm nicht übersteigen. 

'l'Ypenbe- Mindest-
zeichnung gehalte 

1 2 

NPK-DUnger 3 % N 
2.1.1 

3 % P20 5 

5 % K
2

0 

~ 

typenbestimmende Be-
standteile, Nähr-
stofformen und Nähr-
stofflöslichkeiten 

3 

Stickstoff in den 
Stickstofformen 
1 bis 6 

Phosphf't, in den 
Phosph~löslich
keiten 1 bis 10 

Wasserlösliches 
Kaliumoxid 

Bewertung: Zusammensetzung: 
weitere Erfordernisse Art der Her-

stellung 

4 5 

1. NPK - D ü n ger 

Bei den Stickstoff- Auf chemischem 
formen 2 bis 5 dürfen Wege oder durch 
Gehalte nur angegeben Mischen gewon
werden, wenn sie nenes Erzeugnis 
mindestens 1 Gewichts-'ohne Zusatz von 
prozent betragen Stoffen tie

rischen oder 
pflanzlichen Ur
sprungs 

besoridere Bestimmungen 

6 

Der Gehalt an Chlorid 
darf angeben werden" 
die Angabe "chloridarm" 
darf nur verwendet wer
den, wenn der Chlorid
gehalt 2 % Cl nicht 
überschreitet 
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Typenbe
zeichnung 

1 

NPK-Dün
ger-Lösung 
2.1. 2 

Mindest
gehalte 

2 

3 % N 

3 % P20 5 

3 % K20 

typenbestimmende Be
standteile, Nähr
stofformen und Nähr
stofflöslichkeiten 

3 

Stickstoff in den 
Stickstofformen 
1 bis 8 

r 
'--" 

Phosphat in den 
Phosphatlöslich
keiten 1 bis 3 

Wasserlösliches 
Kaliumoxid 

Bewertung: 
weitere Erfordernisse 

4 

Bei den Stickstoff
formen 2 bis 4 dürfen 
Gehalte nur angegeben 
werden, wenn sie min
destens 1 Gewichts
prozent betragen 

Zusammensetzung: 
Art der Her
stellung 

5 

Auf chemischen 
Wege oder durch 
Mischen gewon
nenes Erzeugnis; 
Lösen von Dünge
salzen in Wasser 

18 

besondere Bestimmungen 

6 

Der Gehalt an Chlorid 
darf angegeben werden; 
die Angabe "chloridarm" 
darf nur verwendet wer
den, wenn der Chlorid
gehalt 2 % Cl nicht 
überschreitet; das Dün
gemittel darf nur mit 
einem Hinweis auf die 
für die Beständigkeit 
zweckmäßige Art der 
Lagerung in den Verkehr 
gebracht werden 
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Typenbe
zeichnung 

1 

NPK-Dün-
ger-Suspen
sion 
2.1. 3 

Mindest
gehalte 

2 

3 % N 

3 % P20 5 

5 % K
2

0 

typenbestimmende Be
standteile, Nähr
stofformen und Nähr
stofflöslichkeiten 

3 

Stickstoff in den 
Stickstofformen 
1 bis L' 

Phosphat in den 
Phosphatlöslich
keiten 1 bis 4 

Wasserlösliches 
Kaliumoxid 

Bewertung: 
weitere Erfordernisse 

4 

Bei "den Stickstoff
formen 2 bis 4 dürfen 
Gehalte nur angegeben 
werden, wenn sie min
destens 1 Gewichts
Prozent betragen 

Zusammensetzung: 
Art der Her
stellung 

5 

Auf chemischem 
Wege oder durch 
Mischen gewon
nenes Erzeugnis; 
Suspendieren von 
Düngesalzen in 
Wasser 

19 

besondere Bestimmungen 

6 

Der Gehalt an Chlorid 
darf angegeben werden; 
die "Angabe "chloridarm" 
darf nur verwendet wer
den, wenn der Chlorid
gehalt? % Cl nicht 
überschreitet; das Dün
gemittel darf nur mit 
einem Hinweis auf die 
für die Beständigkeit 
zweckmäßige Art der 
Lagerung in den Verkehr 
gebracht werden 
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Typenbe- Mindest-
zeichnung gehalte 

1 2 

NP-Dünger 3 % N 
2.2.1 

5 % P
2

0
5 

typenbestimmende Be-
standteile, Nähr-
stofformen und Nähr-
stofflöslichkeiten 

'--

3 

Stickstoff in den 
Stickstofformen 
1 bis 8 

Phosphat in den 
Phosphatlöslich
keiten 1 bis 8 

Bewertung: 
weitere Erfordernisse 

4 

2. NP - D ü n ger 

Bei· den Stickstoff
formen 2 bis 5 
dürfen Gehalte nur 
angegeben werden, 
wenn sie min
destens 1 Gewichts
prozent betragen 

Gehaltsangaben und 
weitere Erfordernisse 
nach Tabelle 2 Mahl
feinheiten nach 
Tabelle 3 

20 

Zusammensetzung: besondere Bestimmungen 
Art der Her-
stellung 

5 

Auf chemischen Wege 
oder durch Mischen 
gewonnenes Erzeug
nis ohne Zusatz 
von Stoffen 
tierischen oder 
pflanzlichen Ur
sprungs 

6 
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Typenbe
zeichnung 

1 

Mindest
gehalte 

2 

NP-Dünger- 3 % N 
Lösung 
2.2.2 

5 % P 20 5 

typenbesfimmende Be
standteile, Nähr
stofformen und Nähr
stofflöslichkeiten 

3 

stickstoff in den 
Stickstofformen 
1 bis 8 

Phosphat in den 
Phosphatlöslich
keiten 1 bis 3 

Bewertung: 
weitere Erfordernisse 

4 

Bei den Stickstoff
formen 2 bis 4 dürfen 
Gehalte nur angegeben 
werd~n, wenn sie min
destens 1 Gewichts
prozent betragen 

Zusammensetzung: 
Art der Her
stellung 

5 

Auf chemischem 
Wege oder durch 
Mischen gewon
nenes Erzeugnis; 
Lösen von Dünge
salzen in Wasser 

21 

besondere Bestimmungen 

6 

Das Düngemittel darf 
nur mit einem Hinweis 
auf die für die Bestän
digkeit zwecksmäßige 
Art der Lagerung , 
.in den 
Verkehr gebracht 
werden 
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Typenbe-
zeichnung 

1 

NK-Dünger 
2.3.1 

Mindest-
gehalte 

2 

3 % N 

5 % K20 

f-~- ._;t _ 

\....-. 

typenbestimmende Be-
standteile, Nähr-
stofformen und Nähr-
stofflöslichkeiten 

3 

Stickstoff in den 
Stickstofformen 
1 bis 8 

Wasserlösliches 
Kaliumoxid 

Bewertung: 
weitere Erfordernisse 

4 

3. NK - D ü n ger 

Bei den Stickstoff
formen 2 bis 5 dürfen 
Gehalte nur angegeben 
werden, wenn sie min
destens 1 Gewichts
prozent betragen 

Zusammensetzung: 
Art der Her-
stellung 

5 

Auf chemischem 
Wege oder durch 
Mischen gewon
nenes Erzeugnis 
ohne Zusatz von 
Stoffen tie
rischen oder 
pflanzlichen Ur
sprungs 

22 

beGondere Bestimmungen 

6 

Der Gehalt an Chlorid 
darf angegeben werden; 
die Angabe "chloridarm" 
darf nur verwendet wer
den, wenn der Chlorid
gehalt 2 % Cl nicht 
überschreitet 
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Typenbe
zeichnung 

1 

Mindest
gehalte 

2 

NK-Dünger- 3 % N 
Lösung 
2.3.2 

5 % K
2

0 

NK-Dünger- 3 % N 
Suspension 
2.3.3 

typenbestimmende Be
standteile, Nähr
stofformen und Nähr
stofflöslichkeiten 

3 

Stickstoff in den 
Stickstofformen 
1 bis 8 

Wasserlösliches 
Kaliumoxid 

Stickstoff in den 
Stickstofformen 
1 bis 8 

Bewertung: 
weitere Erfordernisse 

4 

Bei den Stickstoff
formen 2 bis 4 dürfen 
Gehalte nur angegeben 
werqen, wenn sie min
destens 1 Gewichts
prozent betragen 

Bei den Stickstoff
formen 2 bis 4 dürfen 
Gehalte nur angegeben 
werden, wenn sie min
destens 1 Gewichts
prozent betragen 

Zusammensetzung: 
Art der Her
stellung 

5 

Auf chemischem 
Wege oder durch 
Mischen gewon
nenes Erzeugnis; 
Lösen von Dünge
salzen in Wasser 

Auf chemischem 
Wege oder Mischen 
gewonnenes Er
zeugnis; Lösen 
von Düngesalzen 
in Wasser 

23 

besondere Bestimmungen 

6 

Der Gehalt an Chlorid 
darf angegeben werden; 
die Angabe "chloridarm" 
darf nur verwendet wer
den, wenn der Chlorid
gehalt 2 % Cl nicht 
überschreitet; das 
Düngemittel darf nur 
mit einem Hinweis auf 
die für die Bestän
digkeit zweckmäßige 
Art der Lagerung in 
den Verkehr gebracht 
werden 

Der Gehalt an Chlorid 
darf angegeben werden; 
die Angabe "chloridarm" 
darf nur verwendet wer
den, wenn der Chlorid
gehalt 2 % Cl nicht 
überschreitet; das 
Düngemittel darf nur 
mit einem Hinweis auf 
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Typenbe
zeichnung 

1 

Mindest
gehalte 

2 

PK-DUnger 5 % P
2

0
5 2.4.1 

5 % K
2

0 

typenbestimmende Be
standteile, Nähr
stofformen und Nähr
stofflöslichkeiten 

3 

Bewertung: 
weitere Erfordernisse 

4 

5 % K~O Wasserlösliches 
Kaliumoxid 

Phosphat in den 
Phosphatlöslich
keiten 1 bis 9 

wasserlösliches 
Kaliumoxid 

, 

4. PK - DUn ger 

Zusammensetzung: 
Art der Her
stellung 

5 

Auf chemischem 
Wege oder durch 
Mischen gewon
nenes Erzeugnis 
ohne Zusatz von 
Stoffen tie
rischen oder 
pflanzlichen 
Ursprungs 

24 

besondere Bestimmungen 

6 

die fUr die Bestän
digkeit zweckmäßige 
Art der Lagerung in 
den Verkehr gebracht 
werden 

Der Gehalt an Chlorid 
darf angegeben werden; 
die Angabe "chloridarm" 
darf nur verwendet wer
den, wenn der Chlorid
gehalt 2 % Cl nicht 
Uberschreitet 
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Abschnitt 3 25 

Organische und organisch-mineralische DUngemittel 

Aufbereiten im Sinne der Spalte 5 ist das Aufbereiten zu seuchenhygienisch .unbedenklichen Produkten, frei von 
Krankheitskeimen. (Salmonellen in 10 g TS nicht nachweisbar. Enteritis Coli in 10 g TS nicht nachweisbar.) Die 
Zugabe von Rückständen der Arzneimittelproduktion ist nicht gestattet. Der Chromgehalt darf 0,5% nicht über
schreiten. Chrom lVI) darf nicht enthalten sein. Rizinusschrot darf nur nach ausreichendem Erhitzen und in 
dauerhaft staubgebundener Form zur Herstellung verwendet werden. Bezogen auf P70S darf der Gehalt an Cd 60 ppm 
nicht überschreiten. Der für die organische Substanz benutzte Ausgangsstoff naCh Spalte S ist anzugeben. 

Typenbe
zeichnung 

1 

Mindest 
gehalte 

2 

Organi- 5 % N 
scher 
Stickstoff
dünger 
3.1.1 

Organi- 4 % N 
scher NPK
Dünger 
3.1.2 

typenbestimmende Be
standteile. Nähr
stofformen und Nähr
stofflöslichkeiten 

3 

organisch gebundener 
Stickstoff 

organische Substanz 

organisch gebundener 
Stickstoff; 

organische Substanz 

Bewertung: 
weltere Erfordernisse 

4 

Stickstoff bewertet_ 
als Gesamtstickstoff 
organische Substanz 
bewertet als Glühver
lust 

Stickstoff bewertet 
als Gesamtstickstoff; 

organische Substanz 
bewertet als Glühver
lust 

Zusammensetzung: 
Art der Her
stellung 

5 

besondere Bestimmungen 

6 

Aufbereiten tie- Bei Zugabe von Cro-
rischer oder tonylidendiharnstoff. 
pflanzlicher Isobutylidendiharnstoff 
Stoffe. auch Zu- oder Formaldehydharn
geben von Crotony-stoff ist der jeweils 
lidendiharnstoff. zugegebene Stoff in der 
Isobutylidendi- Kennzeichnung anzuge-
harnstoff oder ben; enthält das Dünge-
Formaldehydharn- mittel Rizinusschrot. 
stoff darf es nur in ge

schlossenen Packungen 
in den Verkehr gebracht 
werden, die mit dem 
Hinweis gekennzeichnet 
sind:"Vorsicht beim 
Ausstreuen. Reizwir
kungen sind bei 
empfindlichen Personen 
möglich!" 

a) Aufberei ten 
von Guano 

Die Herstellungsart 
nach Spalte 5 ist anzu
geben 
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Typenbe
zeichnung 

1 

Organi
scher NP
Dünger 
3.1.3 

Mindest
gehalte 

2 

typenbestimmende Be
standteile, Nähr
stofformen und NäDr
stofflöslichkeiten 

3 

3 % P20 5 Gesamtphosphat 

2 % K
2

0 

3 % N 

3 % P
2

0 S 

wasserlösliches 
Kaliumoxid 

organisch gebundener 
Stickstoff; 

organische Substanz 

Gesamtphosphat 

Bewertung: 
weitere Erfordernisse 

4 

Phosphat bewertet 
als Gesamt-P 20 5 ; 

Kali bewertet als 
wasserlösliches K20 

Stickstoff bewertet 
als Gesamtstickstoff; 

organische Substanz 
bewertet als Glühver
lust 

Phosphat bewertet 
als Gesamt-P20S 

26 

Zusammensetzung: besondere Bestimmungen 
Art der Her
stellung 

5 

b) Aufbereiten 
von Fischen oder, 
Fischrückständen 

6 

Aufbereiten tie- Bei Zugabe von Crotony-
rischer oder lidendiharnstoff, 1so-
pflanzlicher Stof-butylidendiharnstoff 
fe auch Zugeben oder Formaldehyd-
von Crotonyliden- harnstoff ist der je
diharnstoff oder weils zugegebene Stoff 
1sobutylidendi- in der Kennzeichnung 
harnstoff oder anzugeben; enthält das 
Formaldehydharn- Düngemittel Rizinus-
stoff schrot, darf es nur in 

geschlossenen Packungen 
in Verkehr gebracht 
werden, die mit dem 
Hinweis gekennzeichnet 
sind:"Vorsicht beim 
Ausstreuen, Reizwir
kungen sind bei em
pfindlichen Personen 
möglich!" 
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Typenbe- Mindest-
zeichnung gehalte 

1 2 

Knochen- 3 % N 
mehl, ent
fettet 
3.1. 4 

typenbestimmende Be-
standteile, Nähr-
stofformen und Nähr-
stofflöslichkeiten 

3 

organisch gebundener 
Stickstoff 

12 % P 20 5 Gesamtphosphat 

Knochen- 28 % P20 5 mehl, ent-
leimt 
3.1. 5 

~ .. ~-

Gesamtphosphat 

Bewertung: 
weitere Erfordernisse 

4 

Stickstoff b~wertet 
als Gesamtstickstoff 

Phosphat bewertet als 
Gesamt-P20 ; Durchgang 
durch Pruf~iebgewebe: 
mindestens 97 % bei 

Zusammensetzung: 
Art der Her-
stellung 

5 

Aufbereiten ent
fetteter Knochen, 
auch Zugeben von 
Blut 

2,5 mm lichter Maschen
weite, mindestens 50 % 
bei 0,2 mm lichter Ma
schenweite; der Fettge
halt darf 4 % nicht über
schreiten 

Phosphat bewertet als 
Gesamt-P20 ; Durchgang 
durch Pruf~iebgewebe: 
mindestens 97 % bei 
2,5 mm lichter Maschen
weite, mindestens 50 % 
bei 0,2 mm lichter Ma
schenweite; der Fettge
halt darf 2 % nicht 
überschreiten 

Aufbereiten ent
fetteter, ent
leimter Knochen 

27 

besondere Bestimmungen 

6 
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Typenbe
zeichnung 

1 

Mindest
gehalte 

2 

Orga- 1 % N 
nisch-mine
ralischer 
NPK-Dünger 1 % P20 5 
3.1.6 

1 % K20 

';:::::..;..;.-

typenbestimmende Be
standteile, Nähr
stofformen und Nähr
stofflöslichkeiten 

3 

Gesamtstickstoff 
organische Substanz 

Gesamtphosphat 

wasserlösliches 
Kaliumoxid 

Bewertung: 
weitere Erfordernisse 

4 

Zusammensetzung: 
Art der Her
stellung 

5 

stickstoff bewertet Aufbereiten tie-
als Gesamtstickstoff rischer oder 
organische Subst.anz pflanzlicher 
bewertet als Glühverlust . 
pnospfiat oewertet Stoffe, lnsbe-
als Gesamt-P 20 5 sondere auch 

Torf,auch Zuge
ben von Crotony
lidendiharnstoff, 
1sobutylidendi-

Kali bewertet als 
wasserlösliches K20 

harnstoff oder 
Formaldehydharn
stoff, auch Lig
nin, und Mischen 
mit mineralischen 
Düngemitteln 

28 

besondere Bestimmungen 

6 

Bei Zugabe von Crotony
lidendiharnstoff, 1so
butylidendiharnstoff 
oder Lignin ist der je
weils zugegebene Stoff 
in der Kennzeichnung 
anzugeben; enthält das 
Düngemittel Rizinus
schrot, darf es nur in 
geschlossenen Packungen 
in den Verkehr gebracht 
werden, die mit dem 
Hinweis gekennzeichnet 
sind: "Vosicht bei Aus
streuen, Reizwirkungen 
sind bei empfindlichen 
Personen möglich!" 

87/M
E

 X
V

I. G
P - M

inisterialentw
urf (gescanntes O

riginal)
46 von 110

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Typenbe
zeichnung 

1 

Mindest
gehalte 

2 

Organisch- 1 % N 
minerali-
scher NP-
Dünger 
3.1.7 1 % P 20 5 

.::::.::..-

typenbestimmende Be
standteile, Nähr
stofformen und Nähr
stofflöslichkeiten 

3 

Gesaintstickstoff 

organische Substanz 

Gesamtphosphat 

Bewertung: 
weitere Erfordernisse 

4 

Zusammensetzung: 
Art der Her
stellung 

5 

Stickstoff bewertet Aufbereiten tie-
als Gesamtstickstoff rischer oder 
organische Substanz pflanzlicher 
bewe}:"tet als GlÜhverlust Stoffe, insbe-
Phosphat bewertet sondere auch 
als Gesamt-P20 5 Torf, auch Zuge

ben von Crotony
lidendiharnstoff, 
1sobutylidendi
harnstoff oder 
Formaldehydharn
stoff, und 
Mischen mit Phos
phatdüngern 

29 

besondere Bestimmungen 

6 

Bei Zugabe von Crotony
lidendiharnstoff, 1so
butylidendiharnstoff 
oder·Formaldehydharn
stoff ist der jeweils 
zugegebene Stoff in der 
Kennzeichnung anzuge
ben; der zur Herstel
lung verwendete Phos
phatdünger ist anzuge
ben; enthält das Dünge
mittel Rizinusschrot, 
darf es nur in ge
schlossenen Packungen 

. in den Verkehr gebracht 
werden, die mit dem 
Hinweis gekennzeichnet 

. sind: "Vorsicht beim _
Ausstreuen, Reizwir
kungen sind bei em
Pfindlichen Personen 
möglich!" 
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Typenbe
zeichnung 

1 

Organisch
minerali
scher 
Misch
dünger 
3.1. 8 

Mindest
gehalte 

2 

typenbestimmende Be
standteile, Nähr
stofformen und Nähr
stofflöslichkeiten 

3 

25 % organische Substanz 
organische 
Substanz 

1 % N Gesamtstickstoff 

::::::~-

1 % P 20 5 Gesamtphosphat 

Bewertung: 
weitere Erfordernisse 

4 

organische Substanz 
bewertet als Glühver
lust 

Stickstoff bewertet 
als Gesamtstickstoff 

Phosphat bewertet als 
Gesamt-P 20 5 

Zusammensetzung: 
Art der Her
stellung 

5 

a) Aufbereiten 
von Siedlungs
abfällen unter 
Zugeben von 
mineralischen 
Düngemitteln 

b) Aufbereiten 
von Braunkoh
le, auch Zuge
ben von Klär
schlamm oder 
Meeresalgen, 
und Mischen 
mit organischen 
oder minerali
schen Düngemit
teln 

c) Aufbereiten von 
Schlempe und 
Torf unter Zu
gabe von mi
neralischen 
Düngemitteln 

30 

besondere Bestimmungen 

6 

Die Grenzwerte für 
Schwermetalle sind an 
dem Gehalt an N so aus
zurichten, daß bei 
einer jährlichen Dün
gergabe von 200 kg/N/ha 
folgende Frachten nicht 
überschritten werden. 

Ackerland Grünland 
Gartenland 

g/ha B/ha 
Mo 50 25 
Cu 1250 625 
Zn 5000 2500 
Pb 1250 625 
Ni 250 125 
Cr 1250 625 
Cd 25 12,5 
Co 250 125 
Hg 25 12,5 
As 50 25 
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Typenbe
zeichnung 

1 

Mindest
gehalte 

2 

1 % K
2

0 

.::::::::;.:.-

typenbestimmende Be
standteile, Nähr
stofformen und Nähr
stofflöslichkeiten 

3 

wasserlösliches 
Kaliumoxid 

Bewertung: 
weitere Erfordernisse 

4 

Kali bewertet als 
wasserlösliches K

2
0 

Zusammensetzung: 
Art der Her
stellung 

5 

d) Aufbereiten von 
von Fischabfäl
len unter Zuge-:
ben von minera
lischen Dünge
mitteln 

31 

besondere Bestimmungen 
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Abschnitt 4 
32 

Düngemittel mit Spurennährstoffen 

Die Düngemittel dürfen nur in geschlossenen Packungen in den Verkehr gebracht werden; durch Aufdruck oder 
Einlegezettel ist auf die Anwendungszeit (zeitliche Wiederholung, Stand der Vegetation) und den MengenaufWand 
je Flächeneinheit hinzuweisen. 

Typenbe
zeichnung 

1 

Mindest
gehalte 

2 

typenbestimmende Be
standteile, Nähr
stofformen und Nähr
stofflöslichkeiten 

3 

Bewertung: 
weitere Erfordernisse 

4 

Zusammensetzung: 
Art der Her
stellung 

5 

besondere Bestimmungen 

6 

1. Zugabe von Spurennährstoffen zu Düngemitteln der in den Abschnitten 1 bis 3 angeführten Typen 

Typenbe
zeichnung 
für Dünge
mittel 

0,2 
0,2 
1,0 
0,2 

nach Ab
schnitt 1, 
die Angabe 
zuge
setzten 
Spurennähr
stoffe ist 
hinzuzufügen 
4 • 1 .1 

% B=~ 
% Cu 
% Mn 
% Zn 

Bor, 
Kupfer, 
Mangan oder 
Zink 

1. Mineralische EInnährstoffdünger 

Spurennährstoffe be
wertet als Gesamt
gehalt 

wie unter Ab
schnitt 1; Zuge
ben von Spuren
nährstoffen 

Wenn das Düngemittel 
Bor enthält, darf es 
nur in geschlossenen 
Packungen in den Ver
kehr gebracht werden; 
durch Aufdruck oder 
Einlegezettel ist auf 
den Borgehalt hinzu
weisen 
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Typenbe- Mindest-
zeichnung gehalte 

1 

Typenbe
zeichnung 
für Dünge
mittel 
nach Ab
schnitt 2, 
die Angabe 

0,02 
0,01 
0,05 
0,01 

der zuge
setzten Spuren
nährstoffe ist 
hinzuzufügen 
4 .1 .2 

2 ~-

% B 
% Cu 
% Mn 
% Zn 

typenbestimmende Be- Bewertung: Zusammensetzung: 
standteile, Nähr- weitere Erfordernisse Art der Her-
stofformen und Nähr- stellung 
stofflöslichkeiten 

3 4 5 

2. Mineralische Mehrnährstoffdünger 

Bor, 
Kupfer, 
Mangan oder 
Zink 

Spurennährstoffe be
wertet als Gesamt
gehalt 

wie unter Ab
schnitt 2; Zuge
ben von Spuren
nährstoffen 

33 

-besondere Bestimmungen 

6 

Wenn das Düngemittel 
über 0,2 % Bor enthält, 
darf es nur in ge
schlossenen Packungen 
in den Verkehr gebracht 
werden; durch Auf
druck oder Einlegezet
tel ist auf den Borge
halt hinzuweisen 
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Typenbe
zeichnung 

1 

Mindes~"~_ 
gehalte 

2 

34 

typenbestimmende Be
standteile, Nähr
stofformen und Nähr
stofflöslichkeiten 

Bewertung: Zusammensetzung: besondere Bestimmungen 
weitere Erfordernisse 

3 4 

Art der Her
stellung 

5 6 

3. Organische und organisch-mineralische Düngemittel, soferne der 
Gehalt. an Spurenelementen nicht ausdrücklich deklariert ist, sind 
die Grenzwerte an dem Gehalt an N so auszurichten, daß bei einer 
jährlichen Düngergabe von 200 kg/N/ha folgende Frachten an Schwer
metallen nicht überschritten werden: 

Ackerland Grünland 
Gartenland 

&LhC! __ _ g/ha 
Mo 50 25 
Cu 1250 625 
Zn 5000 2500 
Pb 1250 625 
Ni 250 125 
Cr 1250 625 
Cd 25 12,5 
Co 250 125 

Hg 25 12,5 
As 50 25 
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~-

'I'ypenbe
zeichnung 

Mindest
gehalte 

typenbestimmende Be
standteile, Nähr
stofformen und Nähr
stofflöslichkeiten 

1 

Typenbe
zeichnung 
für' 

0,01 
0,01 
0,003 
0,01 
0,001 
0,002 or

ganisch
mineralischen 
Mischdünger 
nach Ab
schnitt 3, 
die Angabe 
der zuge
Setzten Spuren
nährstoffe ist 
hinzuzufügen 
4 .1 .3 

2 3 

% B Bor, 
% Fe Eisen, 
% Cu Kupfer, 
% Mn Mangan, 
% Mo Molybdän oder 
% Zn Zink 

Bewertung: 
weitere Erfordernisse 

4 

Spurennährstoffe be
wertet als Gesamtge
halt 

Zusammensetzung: 
Art der Her
stellung 

5 

wie unter Ab
schnitt 3; Zu
geben von Spuren
nährstoffen 

35 

besondere Bestimmungen 

6 

Wenn das Düngemittel 
über 0,2 % Bor enthält, 
darf es nur in ge
schlossenen Packungen 
in den Verkehr gebracht 
werden; durch Aufdruck 
oder Einlegezettel ist 
auf den Borgehalt hin
zuweisen. 

2. Düngemittel, die als typbestimmenden Bestandteil nur einen Spurennährstoff enthalten 

Bordünger 
4.2.1 

10 % B 
4.2.11 

a) wasserlösliches 
Bor 

a) Bor bewertet als 
wasserlösliches B 

a) Natriumtetra
borat, auch 
Borsäure 

Jede Packung muß mit 
dem Hinweis gekenn
zeichnet sein "Vor-
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Typenbe
zeichnung 

1 

Eisen
dünger 
4.2.2 

Mindest
gehalte 

2 

10% B 
4.2.12 

5 % Fe 

typenbestimmende Be
standteile, Nähr
stofformen und Nähr
stofflöslichkeiten 

3 

b) Bor 

wasserlösliches 
Eisen 

Bewertung: 
weitere Erfordernisse 

4 

b) Bor bewertet als 
Gesamtgehalt; 
Durchgang durch 
Prüfsiebgewebe: 
mindestens 98 % bei 
0,063 mm lichter Ma
schenweite 

komplexgebundenes 
Eisen bewertet als 
was~erlösliches Fe 

36 

Zusammensetzung: besondere Bestimmungen 
Art der Her
stellung 

5 6 

b) Calciumborat 
(Colemanit) 

sicht, Gefahr bei Uber
dosierung!" 

Eisensalze oder 
Eisenchelate; Um
setzen von Eisen
salzen mit Äthylen
diamintetraessigsäure 
oder Äthylendiamindi
(o)-hydroxyphenyl
essigsäure 
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Typenbe
zeichnung 

1 

Kupfer
dünger 
4.2.3 

Mindest
gehalte 

2 

typenbestimmende Be
standteile, Nähr
stofformen und Nähr
stofflöslichkeiten 

3 

a)0,8% Cu a) Kupfer 

4.2.31 

b )10% Cu 
4.2.32 

b) wasserlösliches 
Kupfer 

37 

Bewertung: Zusammensetzung: besondere Bestimmungen 
weitere Erfordernisse Art der Her

stellung 

4 

a) Kupfer bewertet als a) 
Gesamtgehalt; Durch
gang durch Prüfsieb
gewebe: mindestens 
98 % bei 1,0 mm 
lichter Maschenweite, 
mindestens 70 % bei 
0,16 mm lichter Ma
schenweite; bei 
Granulierung: Zer
fall des Granulats 
unter Feuchtigkeits
einfluß 

b) Kupfer bewertet als b) 
wasserlösliches Cu 

5 

Kupferschlacke 
oder andere 
kupferhaI tige 

,Stoffe; auch 
Granulieren 

Der Bleigehalt darf 
0,5 % und der Zinkge
halt 5 % nicht über
schreiten; die Art des 
Ausgangsmaterials ist 
anzugeben des auf den 

Feinheitsgrad 
nach Spalte 4 
Buchstabe a aus
gemahlenen 
Produkts; Durch-
gang des Granu-
lats durch Prüf
siebgewebe: mindestens 
98 % Siebdurchgang 
bei 2,5 mm lichter 
Maschenweite, 
mindestens '70 % 
Siebdurchgang bei 
1,6 mm lichter Ma
schenweite 

Kupfersulfat oder 
Dinatrium-Kupfer
salz der Äthylen
diamintetraessig
säure 
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• 

Typenbe-
zeichnung 

1 

Mangan
dUnger 
4.2.4 

Mindest- typenbestimmende Be-
gehalte standteile, Nähr-

stofformen und Nähr-
stofflöslichkeiten 

2 3 

c)65% Cu c) Kupfer 
4.2.33 

10 % Mn 

4.2.41 

a) wasserlösliches 
Mangan 

38 

Bewertung: Zusammensetzung: besondere Bestimmungen 
weitere Erfordernisse Art der Her-

stellung 

4 5' 6 

c) Kupfer bewertet als c) Kupfer (II)-oxid 
Gesamtgehalt; Durch-
gang durch PrUfsieb-
gewebe: mindestens 
98 % bei 0,063 mm 
lichter Maschenweite 

a) Mangan bewertet als a) Magansulfat 
wasserlösliches Mn oder Dina

trium-Mangan
salz der Äthy
lendiaminte
traessigsäure 

"'" 

Das DUngemittel darf 
nur in geschlossenen 
Packungen in den Ver
kehr gebracht werden; 
durch Aufdruck oder 
Einlegezettel ist auf 
die Anwendu:1CTszei t 
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. I 

Typenbe
zeichnung 

1 

Mindest
gehalte 

2 

10 % Mn 

4.2.42 

typenbestimmende Be
standteile, Nähr
stofformen und Nähr
stofflöslichkeiten 

3 

b) Mangan 

39 

Bewertung: Zusammensetzung: besondere Bestimmungen 
weitere Erfordernisse Art der Her

stellung 

4 

b) Mangan bewertet als b) 
Gesamtgehaltj 
Durchgang durch 
Prüfsiebgewebe: 
mindestens 98 % bei 
1,0 mm lichter Ma
schenweite, min
destens 70 % bei 
0,16 mm lichter Ma
schenweitej Zerfall 
des Granulats unter 
Feuchtigkeitseinfluß 

5 6 

Manganoxide 
oder andere 
manganhaltige 
Stoffe; auch 
Granulieren 

(zeitliche Wiederho
lung, Stand der Vege
tation) und den Mengen
aufwand je Flächenein
einheit hinzuweisen; 
die Art des Ausgangs
materials ist anzugeben 

des auf den 
Feinheitsgrad 
nach Spalte 4 
Buchstabe b aus
ausgemahlenen 
Produkts; Durch
gang des Granu-
lats durch Prüf
siebgewebe: min
destens 98 % Sieb
durchgang bei 2,5 mm 
lichter Maschen
weite, mindestens 
70 % Siebdurch-
gang bei 1,6 mm 
lichter Maschen
weite 
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Typenbe- Mindest-
zeichnung gehalte 

1 2 

Molybdän- 35 % Mo 
dünger 
4.2.5 

typenbestimmende Be-
standteile, Nähr-
Stofformen und Nähr-
stofflöslichkeiten 

3 

wasserlösliches 
Molybdän 

Bewertung: 
weitere Erfordernisse 

4 

Molybdän bewertet als 
wasserlösliches Mo 

Zusammensetzung: 
Art der Her-
stellung 

5 

Natriummolybdat 

40 

besondere Bestimmungen 

6 

Das Düngemittel darf 
nur in geschlossenen 
Packungen in den Ver
kehr gebracht werden; 
durch Aufdruck oder 
Einlegezettel ist auf 
die Anwendungszeit 
(zeitliche Wiederho
lung, Stand der Vege
tation) und den Men
genaufwand je Flächen
einheit hinzuweisen; 
jede Packung muß mi t 
dem Hinweis gekenn
zeichnet sein:"Vor
sicht, Gefahr bei 
Überdosierung!" 
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, 

Typenbe
zeichnung 

1 

Zink
dünger 
4.2.6 

Mindest
gehalte 

2 

10 % Zn 

typenbestimmende Be
standteile, Nähr
stofformen und Nähr
stofflöslichkeiten 

3 

wasserlösliches Zink 

Bewertung: 
weitere Erfordernisse 

4 

Zink bewertet als 
wasserlösliches Zn 

Zusammensetzung: 
Art der Her
stellung 

5 

Zinksulfat oder 
Dinatrium-Zink
salz der Äthylen
diamintetraessig
säure 

41 

besondere Bestimmungen 

6 

Das Düngemittel darf 
nur in geschlossenen 
Packungen in den Ver
kehr gebracht werden; 
durch Aufdruck oder 
Einlegezettel ist auf 
die Anwendungszeit 
(zeitliche Wiederho
lung, Stand der Vege
tation) und den Mengen
aufwand je Flächenein
einheit hinzuweisen; 
entspricht das Zink
sulfat nicht der im 
Österreichischen 
Arzneibuch festgelegten 
Qualität, muß jede 
Packung mit dem Hinweis 
gekennzeichnet sein: 
"Nicht für Blattdün
gung!" 
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Typenbe
zeichnung 

1 

Mindest
gehalte 

2 

typenbestimmende Be
standteile, Nähr
stofformen und Nähr
stofflöslichkeiten 

3 

Bewertung: 
weitere Erfordernisse 

4 

Zusammensetzung: 
Art der Her
stellung 

5 

3. Düngemittel, die als typbestimmende Bestandteile nur Spurennährstoffe enthalten 

Spuren- 0,3 % B 
nährstoff- 1 % Fe 
Misch- 0,5 % Cu 
dünger, 1,5 % Mn 
wasserlös-
lich 
4.3.1 

Bor 
Eisen 
Kupfer 
Mangan 

Spurennährstoffe be
wertet als Gesamtge
halt 

wasserlösliche 
Salze und Chela
te; Mischen was
serlöslicher 
Spurenelement
salze, auch Zuge
ben von Äthylen
diamintetraessig
säure 

42 

besondere Bestimmungen 

6 

Bei der Angabe der typ
bestimmenden Bestand
teile, Nährstofformen 
und Nährstofflöslich
keiten darf auf einen 
Gehalt an Molybdän oder 
Zink hingewiesen wer
den, wenn dieser bei 
Molybdän, bewertet als 
Mo, mindestens 0,1 %, 
bei Zink bewertet als 
Zn, mindestens 0,5 % 
beträgt; der Bleige
halt darf 20 mg je kg 
nicht überschreiten; 
das Düngemittel darf 
nur in geschlossenen 
Packungen in den Ver
kehr gebracht werden; 
durch Aufdruck oder 
Einlegezettel ist auf 
den Borgehalt und die 
Anwendungszeit (zeit
liche Wiederholung, 
Stand der Vegetation) 
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Typenbe
zeichnung 

1 

Spuren-

Mindest
gehalte 

2 

0, 2 % B 
nährstoff- 1 % Fe 
Misch- 0,5 % Cu 
dünger 1 % Mn 
4.3.2 0,1 % Mo 

0,5 % Zn 

typenbestimmende Be
standteile, Nähr
stofformen und Nähr
stofflöslichkeiten 

3 

Bor 
Eisen 
Kupfer 
Mangan 
Molybdän 
Zink 

Bewertung: 
weitere Erfordernisse 

4 

.'< .-" 

Spurennährstoffe be
wertet als Gesamtge
halt; Durchgang durch 
Prüfsiebgewebe: min
destens 98 % bei 
1,0 mm lichter Ma
schenweite, min
destens 70 % bei 
0,16 mm lichter 
Maschenweite 

Zusammensetzung: 
Art der Her
stellung 

5 

bor- und metall
haltige Stoffe 
in wasser- und 
nichtwasserlös
licher Form 

43 

besondere Bestimmungen 

6' 

und den Mengenaufwand 
je Flächeneinheit hin
zuweisen 

Der Bleigehalt darf 20 
mg je kg nicht über
schreiten; 
Das Düngemittel darf 
nur in geschlossenen 
Packungen in den Ver
kehr gebracht werden; 
durch Aufdruck oder 
Einlegezettel ist auf 
den Borgehalt und 
die Anwendungszeit 
(zeitliche Wiederho
lung, Stand der Vege
tation) und den Mengen
aufwand je Flächenein
einheit hinzuweisen; 
die Art des Ausgangs
materials ist anzugeben 
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Typenbe
zeichnung 

1 

Eisen-
Kupfer-
Mangan-
Misch-
dUnger 
4.3.3 

tHndest
gehalte 

2 

1 % Fe 
0,5 % Cu 
1,5 % Mn 

typenbestimmende Be
standteile, Nähr
stofformen und Nähr
stofflöslichkeiten 

3 

Eisen 
Kupfer 
Mangan 

Bewertung: 
weitere Erfordernisse 

4 

Spurennährstoffe 
bewertet als Gesamt
gehalt 

Zusammensetzung: 
Art der Her
stellung 

5 

wasserlösliche 
Salze und Chela
te; Mischen was
serlöslicher 
Spurenelement-

'salze, auch Zuge
ben von Äthylen
diamintetraessig
säure 

44 

besondere Bestimmungen 

6 

Bei der Angabe der typ
bestimmenden Bestand
teile, Nährstofformen 
und Nährstofflöslich
keiten darf auf einen 
Gehalt an Molybdän oder 
Zink hingewiesen wer
den, wenn dieser bei 
Molybdän, bewertet als 
Mo, mindestens 0,02 %, 
bei Zink bewertet als 
Zn, mindestens 0,5 % 
beträgt; der Bleigeh
darf 20 mg je kg nicht 
Uberschreiten; das 
DUngemittel darf nur in 
geschlossenen Packungen 
in Verkehr gebracht 
werden; durch Aufdruck 
oder Einlegezettel 
ist auf die Anw~ndungs
zeit (zeitliche Wieder
holung, Stand der Vege
tation) und den Mengen
aufwand je Flächenein
heit hinzuweisen 
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E r I ä u t e run gen 

Allgemeiner Teil 

Die Erlassung des im Entwurf vorliegenden Bundesgesetzes ist aus 

folgenden sachlichen Gründen geboten: 

Die .t..r:'tJend'Jng vo" Düngemi t te In im Be re iche de r pflanz lichen 

?l'Oc'.,:-<:tiJn ist Lii L!inblick auf eine ausreichende Nährstoffver-

SOr'gl.;ng dp.r r!vtzpflanzen zur Erzielung entsprecr,endo:::n Erträge 

sowie S~?lit~t~~ ~nd die Erhaltung sowie Verbesserung der 

Lei.stungsf8.hi;,:keit der Böden unbedingt erfor'derlic'l. Die 

I,: i i'tschaft:sd:ir,ge rlliengen, die im Rahmen c·? r 1 ar.d'w' i r'tschaftl iehen 

g'?r'echt zu wer-den. Die österreichische Lar.dwir'tschaft:: "'ienc'?t cahel' 

~~~ ~~~~~~ff~nheit von Düngemitteln kan~ 

Düngemitteln ist es daher erforderlich, 

Uberschaubare Verhäl tnisse zu schaffen. :~::o ;3:- j2C::C2h 2l!(·~'. 

unbedingt erforderlich, durch Qualitätsan:c"'-:::"T'ln~en c~: ::'ih;;e

l'littel ;;littelbar den Schutz der Gest;ndhei+: ':", : "".sc!". ".-~1 ":'i"~i' 

sO'.-/i0 den SC:1UtZ des rIaturhaushaltes sich"'cz::s'.·'~.10r .. 

~run~s~tzlich nur dann in Verkehr' gebracht werden, wenn sis 

zl;ge2."sspr., i:-: das !JUr:gerliittelregister eingetrai.'en und './0['-

SC"ci~tsln22i;:: '/el'::;ackt und gekennzeichnet sind. 
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Hinsichtlich des Zulassungsverfahrens mußten die Ziele einer 

möglichst effektiven Erfassung und Kontrolle des Düngelnittel

marktes und der Forderung nach Spal'safiikeit, VJirtschaftlichkeit und 

Zweckm~ßigkeit der Verwaltung in Einklang gebracht werden. Der 

Entwurf sieht vor, daß fUr handelsübliche Gi .1ppen von DUngelui ttel 

rn i t Verocdnung DUngeliIi t te 1 typen zuge lassen we rden. Düngef,ii t te 1 , 

die sich innerhalb dieses Typs bewegen, sind anzumelden. 

Düngemittel außerhalb dieser Typen, bedürfen einer Zulassung Glit 

Bescheid. 

Sinen wichtigen Bestandteil einer Wettbewerbsregelung bilden die 

i~ varliegerden Entwurf eines Bundesgesetzps enthaltenen 

Kennze ichr.l;ngs- 'y,d Ve rpackungsvorse~ri ften. 

Sine umfassende ~etthewerbsregelung l~ßt es notwendig erscheinen, 

aue!! die 20de:-:hilfsstoffe, r(l11 tursl~bstr'c,~-2 :md ?flanzenhilfsmi ttel 

in die Regelung ~inzubeziehen. Diese Stoff0 besitzen zwar keinen 

','Jcsentlichen :!ährstoffgeh,üt, ',v'erden aber G~eic~f811s c',ei,1 !2oc'.en 

zugeführt. ;;-:j1' die.::;e Stoffe und Li!' l:iirt3cr12fts(:;~n[;Pl' kar;n cas 

oder beschr~nkt werden. 

Die Ausbri !1gung vor T./i rtschaf ~ ::;r::Ur~p er; :..-. .... -.:.-: ~ , 
~ '." :.... 

Dünger auf landwirtschaftlieh genutzten ? 1.. jc:C~r'.JC; [".'lp.r,ce t werden 

können (z. B. K 1 ~r sc ~ 1 alUi. Il!1d fl i ill ).:o,.,;-)o.:.:'~.. ~: 2::, i:. .e;:' :,-'?::i 

Düngernittelgesetz des Bundes nicht ger'eCT,~':'t ':/-?cc:::r., sond,:,rn fällt 

gem~ß Art. 15 B-VG in die KOi,lpetenz C:~{, ',~'>:"';L'. ~~a ci." RegelunG 

der Beschaffenheit von I<:lärschlamfi, llnc :1'.:1 ~:,:)'''J').3t "',ps'?n"tlich 'Jc,n 

ger. 8.1 s Dünge I' VP; n-Je'."'.de t we rden könnten, a':J.;'? ~~ 'l·~r • 
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Die Bestimmungen des im Entwurf vorliegenden 3undesge~etzes 

entsprechen auch den E rfo l~de rnissen des 'ilarenve rkehc~ .:1 i t ceu. 
Ausland s0wie den Vorschriften in den als Handelspal'tner in 

Betcacht kOrrilj,er.den eur0oi=iischen Staaten. 

Die Kor..petenz des Bundes zur Erlassung und Vollzjehung 223 

gur.desgese+:z~s stUtzt sich im allgemeiner. auf der. KOL1!)etenztat

bestand "Rekäiflofllng des unlauteren ',,'Jettbewerbes" (Art. 10 Abs.l 

Z.8 B-VG). Soweit sich das Bundesgesetz auf die Ein- und Ausfuhr' 

bezieh r , ber'~lht es auf deli! Kompetenztatbestand "',-.rarer, und 

Viehverkehc rllit cl-::,:;~, Ausland" (Art. 10 Abs.l Z.2 B-VG.). Soferne 

sta2.t: ic':;<::> l"r.:otClL ':f''': a::"s A[jltssachverständi;~ '::;ei';ezogen werden, 

Einhalt\ln;~ :::-'I' ?"'~~ir,:",ur;e:1 dieses Bundesge:::;etzes (:obliegt dem 

3esonderer Teil 

Zu § 1: 

allr-: lanc:- drr: f(cstNict~chaftlich ;<ultivic:;rter, ?flallzer. zu 

87/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 65 von 110

www.parlament.gv.at



- 6 -

verstehen t die entweder de r Ernährung 'Ion "er:sch und ':' i e l' oe 21' 

einem sonstigen auf die Erzielung eines wirtschaftlichen rl~tzers 

abgestimmten Zweck dienen. 

Abs. 2 defi~iert Düngemitteltypen, durch die die Düngen.ittel in 

handelsübliche Gruppen zusarnmengefaßt werden, um in. Interesse der 

Vollzie~barkeit des Gesetzes die Einzelgere;,["ig',lngen rilöglichst 

gering zu halten. 

Abs. 3 fü!!rt de~ Be gri ff des ltli rtschaftsci;jn ~p rs ein, de r nach 

tiaGgabe einer Verordnung (§ 9) Verkehrsbeschrän~Llngen und den 

" t':'-, '-'''''n "bo" dip ·'en"'zel'cr-.n"r,· 'lnd He. '''''~''''''''-Ig (§ Ues",":"'uLl:1Url ö '-' U ____ .I. ............. __ r'...., 1.1. -' 1.~ .... ..I.4.t5 ...... ! ~ ...... .r~.Ic.:l(-,!'..U ... , 10 Abs. 4) 

unterliegt. S;s ist lediglich beab.::iichtigt. f'.ir' ':Jee.ropiteten 

~,v'i rtsc haft sdUrge l' Ve rpac ~ung s- :;r,d /e :"nze i r.:; :1~, '.1, L SVO I'SC hri ften zu 

erlassen. 

Kohlendioxid (Untel'glasanbau) ist keine ,.~'=sp.t:zlichFO Regelung 

Düngemittel pinzustufen. 

cer Se,;;riffe SodeC',hilfsstoffe, :Zult!1~~Sl'('~·,·~ 

rn i t tel, die z war k ein e D Ü n g e ri. i t ~ c:' 1 s i ~ ( ~ 

Verkehrsbeschränkungen des § 9 unterliegn~. 

Unter Bodenhilfsstoffen versteht ::;~r,~r;:,-:=:) 

und Bodenimpfrnittel, a::,e1' auch jer:e SJ:o:'" 

des Südens b3\/. ce s ';.'a::, se rhau shal +:e S ßehf: -: . 

.:" . 

" : Cl 
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Unter Bodenhilfsstoffe fallen auch jene Stoffe, die auf die 

Wirksamkeit von Düngemitteln Einfluß nehfiien, '""ie z. B. Pitr'ifika

tionshem~er. ~iebei ist unerheblich, ob derartige Stoffe 

natül'lichell fJrsp!'ungs silld adel' synthetisch hergestellt y,erC:er,. 

Kul tursubstrate haben vor allem für den Gartenbau eine besonder'e 

Bedeu tung. D.o;1' ::.e ist jedoch sehe ge ci nge ~Jährsto ffgehal t ;.lach t es 

erforderlich, zwischen Kultursubstraten und Düngemitteln eine 

k 1 ar'e Abgcer:zung im 1t1e ge eine I' entsprechenden Kennze ichnung 

vor'zunehiden. Dies insbesondere auch deshalb, da der niedrige 

~!äh es t,=, f!'go::'.:11 t ci"" i\;lvlendung von Kul tursubst ra ten zu Dünge r-

Fassung von Vlaren, "die gewerhsi:l~ißig vee>:".\.;:"":, :';il~~boten ~jder 

sonst in Verkehr sehl'Clcht 'i'ier'rlen" , ol-:Le 0::'r:e el'schGpfe'l'je 

Definition zu geben . .Es ist 2.ber nicht Cl;z~~re!':!.,e!l, c::tG rias 

Herstellen und Ver".<Je;,c~er. von "iaren irrl ei6e~.er. ~1"""'::ciob ':;ir. 

( .... c. ,- ~ .... ~ 
-::'.1 • • 

z.~ E-VG) 3tUtZt, ~urde für den Begriff des Inverkehrbringens eine 

:~n;;:el'e i~lhCll.:-i::he '>3st::i;,,;,,:.;~g als irl! § 1 Abs.2 ces LebensrnitteL.='~-
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setzes 1975, BGBL Nr. 86, gewäh 1 t, das auch cas "Ge',vir,nen, 

Herstellen und Behandeln für Srwecbszwecke ocer für Zwecke der' 

Geme i nschaftsve 1'SO rgung" al s I :lve rkehrb ri ngen 'rle rte t . 

Das v/issenschaftl iche Forschungs- und Versuchs\tlF:sen auf de~f. 

Gebiete der DUngerili ttel soll durch das i:i1 Entwucf v0!'lic,~ence 

Bundesgesetz nicht behindert 'I/erden. Daher' solle:t DUrf,eli,ittel, die 

Forschungs- ~ md 'Je csuchszwecken di enen, VOff! Ge 1 tllngsbe re ic h de s irl. 

Sntwurf vorliegenden Bundesgesetzes ausgenor;jf .. e:t werden. Um eine 

rnögl iche Urdgehung der l:ulassungsbestiriiUamgen hintanz:Jhal ten, ist 

:tur die unentgeltliche Abgabe von Düngerilittelrl filr Forschungs- und 

'Je c:::;uc hsz'tie c :(e g<.; s tat te t. Z i ne 211 gefi,e i ne :!e:lgenbeg l'enzung diese r 

Er'zeugnisse l~~Jt sich ',ieGen der ll:lter'schiedlich::;n Cc'calte an 

we rtbes t L:.f,.er:cer. Je stand +::e i 1 en l;nd ':fi rkilngsg r'aden n i::h t fes tlegen. 

Landwirtes fUl' eHe Verwend'.:ng iLl eigpner: larc- 'w.G fGrstwirt:

schaftlichen 3etieb ~ergestellt ',,;ecde:-:, 3:.)llc:-, ~-'?s:'8lb \'0::. 

und werden deshalb ausgenommen. 

Zu § 2: 

Inverkehrbringen von DUngeifiittel'l, 30~enhilfs

stoffen, Kultul'substraten und ?flanzen:'ülfsrüt'::2l:-~ 

§ 2 des irn Entwurf v()l'li<2gende:; Bundesgesetzes regelt die 

Voraussetzungen fUr das Tnverkehrbringen der diesem Gesetz 

unteriiegenden Ge;enstä:;de. 
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Das im Entwurf vorliegende Bundesgesetz sieht vor, daß für 

handelsübliche Gruppen von Düngemitteln mit Verordnung Dünge

mitteltypen zugelassen werden. Düngemittel, die sich innerhalb 

dieses Typs bewegen, sind anzumelden. Die Zulassung mit Verordnung 

und Anmeldung ist der Regelfall und dürfte wohl den größten Teil 

der Düngemittel erfassen. Bei der Anmeldung wird lediglich 

geprüft, ob sich das angemeldete Düngemittel in dem mit Verordnung 

gen.äß § 6 des im Entwurf vorliegenden Bundesgesetzes gesetzten 

Rahmen bewegt. Ob die Angaben in der Anmeldung der Wirklichkeit 

~ntsprechen, wird zunächst vor der Registrierung und sodann durch 

Stichproben der Aufsichtsorgane geprüft. 

Düngemi t tel auGe ['hal b ce s fe s tgese tz ten Typenrahmens bedürfen nach 

AntragstellLr:g aljeeh eie Partei einer Zulassung mit Bescheid. Es 

ist damit zu r'ec:;'r~n, daß sich die Zahl der Einzelzulassungen in 

Grer:zen ~alten ~ird. 

Als zusätzliche VC!"'['2'.1ssetzung für das Inverkehrbringen wird die 

2:intragL<ng 1:'1 cas Dijng~[j;ittelregisteI' und die vorschriftsmäßige 

Vel'Jackung und Kennzeichnung gefordert. 

?~ir 'o!irtscl-:aftsdünger, Bodenhilfsst0ffe, ~<:ul tursubstrate und 

?f18r.zenhil:smittel gibt es kein Zulass1 ;r:,ssvel'fahre". und ~eir:e 

Registrierung. Sie dUrfen r:ur i:i 'Jerkehr'c:;-:hl'aC:1t 'J/e:'der:, I,i'::nn sie 

einer Verordnung gemäß § 9 des im Entwurf vorliegenden Bundesge

setzes nicht widersprechen und '.;orschriftsg'?irläß verpackt und 

gekennzeichnet sind. 
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Zu § 3: 

Anmelder und Antragsteller 

Die Rest irilli1Ung de s § 3 sieht vor, daß ausl änd ische Antrags te lle L' 

einen Bevollriiächtigten im Inland bestellen müssen, weil sor.::;t der 

reibungslose Veckehr zwischen Behörde und Partei nicht gewähr

leistet ist. 

21.1 ~ 4: 

Anmeldung und Antrag 

'1 f; [".,-J e r: dun g eines Formblattes so 11 ci i~ €l C> ~ _ ~,;.;;':' 

aller An!lleldur.gen und Anträge erlei.::'lt: c;!.:. ". =_r.'=:::' 

Hilfe für die Partei dar. Das Forr'lblatt 6c~1 8.:;ch e:'re ,:",'_:"»(,,8-

tionsunterstützte Verarbeitung 2rleiehtpr~. 

Zu § 5: 

D i c; ;:" tw i c k1 ur.i; de r :ra turw i ssensc haften llnd Tee hr. i k :il8C r.er. eie 

3estLuaung des § 5 erforder'lich, wonach dü.: Partei se1hst die 

~achweise üb~r ihre Angaben beizubringen hat, da es für die 
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Behörde völlig ausgeschlossen ist, die Überlegungen des Amleldecs 

oder Antragstellers von arntswegen nachzuvollziehen. Die Probenbei

stellung el~möglicht die sowohl c!1emisch- als auch die biologisch

analytische Überpl'üfung des DUngeLli ttels. 

Zu § 6: 

Zulassung von DUngemitteltypen 

In del' Sestin;fi,ung des § 5 werden die Kriterien, die fUr Dünge-

rnitteltypen ·tJesentli.:~h sind, erschöpfend u[i!schr'ieben. Es wird 

festgelegt, w~lch~n Anforderungen die Dünge~;ittel zu entsprechen 

ufllschreiber. sind. 

Zu § 7 

Für die Erlassung eines Zulassur.g:::ibe3che ~(-:es i.::it &;e:,,~i.1: § 7 

zunächst ein Antrag an den Dunc8sr,;ir.is:e:.~ ~~;:c L2.i'.d- l~nrj Fccs~wirt

schaft notwendig. Dieser' hat das D:j~:iS2r;::'T+---:l. :,;i:-: 3esch"'id 

neuecliche Pl'Uf1.lng cer Zulassungsvoraussetzungen zwec!{l..äßi; 

ecschGir.t. Dabei ~uS die Wirkur.g nachgewiesen (§ 5 Z 1), d. h. 
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gegenüber "ungedüngt" fehlerstatistisch gesich~rt 381.0. Ce.sralb 

wird auch die Entscheidungsfrist (§ 73 AVe 1950) auf drc.'i J0n::'e 

bekannte Düngemittel zum Vergleich hE'rangezog'2r. wer'den, e-,tsDcic\1t: 

versuehstechnischen Grundeegeln und den ü8lichen wissen.schaftl~-

ehen Arbeits:nethoden. Um eine gesicherte Allssage zu erzio~pr., 

fi,üssen derartige Versuche in der' Regel ;jbec ii,E''1r',,:,re V26eta'::ic,:,,~s-

j ahr'2 und an ve rschiedenen Ve rsuchsstandc r'ten eucch~~e führt ',.,'e t'der.. 

'tleitec;;; IilUß eie TJrrMeltverträglichkeit erwif'.::;;en seir.. Dü"geldittel, 

die auf Dauer ge;:;ehen, die Boeenfruchtbarkeit beeintcäehtigen, 

sollen ebF.:r.so 'Nie solche, die - ab,;;esehen 'ion r:er' bp,:;tbsichtigten 

Zlll ass'dng 2tusgesch lossen 'Ne cde n. 

Qie l;nteCStlCh\1ng der Düngemittel erfolg:: eureh r:iie LCir:ewirt-

schafl ~ic~,-cheiüsche Buneesanstal tals ." ,t:ss::~,chv2rständiger unte:' 

_": l ;~ : 

Abänderung und Aufhebung (';L' ,':112:3:;3 "2. 

C'l'fr;,:-'dernis '=iner rl,,':::glichst sparsamen Ar'I":""!'~lJr;:; crle;;,isch;c>:.' ~tr::,f:'O' 

erfoL'der't jie ;1öglichkeit, abweichend ·v'Oe_ S '::'3 t\'C 19S0 ,ji'" 

:<'cc;:-:ts:"':L'aft ·/on behördlicher: Entscheidung""". ll"O Ver:'igung'?r. 
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Absatz 2 bedeutet sowohl eine Erleichterung fUr die Partei, die 

von unnötigen Angaben und Nachweisen entlastet wird, als auch fUr 

die Behörde, die sich nur auf die wesentlichen Gesichtspunkte 

beschränken kann. 

Zu § 9: 

Verkehl'sbesch.cänkur.gen 

Die im § 1. Abs. 5, 6 ur.d 7 uliischriebenen 30denhilfsstoffe, 

:\ul tursubstl',q-+::e :.lr.d Pflar.zcr..hilfsiI,i tte1 sOIi/ie der im § 1 Abs. 3 

genannte WirtschaftsdUnger sind zwar nicht registrierungspflich

t 19 , doch r,.ijsse:, 'Je rl<ehcsae schr3r.k;ngen-;'2;liä[) ; 9 d anr. ar.geo rdne t 

werden, '",er,n C>S sich llr;. fUr die !J;;.'del t schä.dl i'~he und e.aher aus 

dem cedlichen ~ettbewerb auszuschlieCende ~i~~cl har.delt, e.a eine 

schaftse.'jr:;.~·2r'n :1ur dann Gebrauch ~:c;',a:';:l", ,.,."".,~. ·"p,r. dieSe 

hearheitet ~ore.en sind. 

Zu § 10: 

Verbrauche.::'s '/t"en SUnger;,itteln L1nbedir'gt e;'f~t":::F;{'~ich, '""eil die Art 

une. ':Jirksa;likF.:'i t von DUngerili tteln aufgrunci tu;',e1'l ich2C :';erKf'lale 

k8\Jlil odec nur teilweise bcurtei::'t ',/2!'der. >:?.rH'. 
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Kennzeichnungs- und Verpackungsvorschriften sind typische 

Institutionen des Wettbewerbsrechtes (siehe zum Beispiel § 32 U~G, 

§ 19 des Lebenslnittelgesetzes 1975). Die Kennzeichnungsvor

schriften des iJl Entwurf vorliegenden Bundesgesetzes sind de~ 

angeführten Vorbildern nachempfunden. Es wird darauf hingewiesen, 

daß die auf § 32 UWG gestützte Verordnung des Bundesministers für 

Lanc- und Focstwirtschaft über den Verkehr mit HandelsdUnger, 

ßGBl.Nr.389/1925, bereits Kennzeichnungsvorschriften fer 

Düngemittel enthalten hat. 

J i e A::.gaben ce r cl as DUr.gemi t tel bestimmenden fIährs to·ffe sowi e 

··:ehcstoff01~r;lf"n 1",:-ld ~,i3hrstofflösl ichkei ten, über das Gewicht oder 

'Io1I,(.;e" cc:s ".lo.cks:ückes sowie Informationen bezüglich der 

s,-:cchg~cech+-.e;-" An\:er.cung 'lJercen auf jedern Fall zu forcern sein. 

Darüher ~i~aus gphence Angaben hängen jewei!s von der Art des 

'Jil't::>chaftsdiJ.r.ger bestimmte Angaben geforcel't ',,·erden. Dies gil t 

'" C) e :: s :; f; : c J ') ce n h i 1 f s s t 0 f f e, Ku 1 '!:: I~ t' S;j b s t i';::, 7 p !_ r'.r' ? f 1, ?U, Z e ~ h i l f s

:.!ittpl. !)ucch Verordnung kann '/orgeschrj,:o':;"'" -",·ccder., Aj!g;:,J')~n ;jbpc 

Bedeutung hat dies für Bodenimpfmi ttel ~.J.::.::l 2c;c'~':-':Jirkstoffe, abe!' 

auch fUr einige Wirtschaftsdünger. 
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Zu § 11: 

TolerRrlzen 

Die Bestimmung des 511 regelt die A's'""eich~ngen, die bei der 

Üherwachung tolerier't werden. rüt RUcl{sicht auf die Besonderheiten 

des Herstellungsvor'ganges und auf Vei'3ndenm~en der Düngemi ttel 

bei d'?r Sage~lJng .::>o' • ."ie auf gewisse 'Jnsich'?:.'heiter. bei der 

? robeen tnahm'3 1 !l,d c.e r Analyse de r ge zogenen P r08en ist es 

ten zu dulden. Jie 8la:Ci;;äGige Ausnü.tzur,b der '~olerarzen wird durch 

oder- ., I' .' r t· 
>_ • _ "J' 

Zu § 12: 

Djngemit~elre~ister 

ei :",e Ub e r sie h 1: ii b '?~' den 1 e 2; cll r; r~ 

ii,shesondere I,;,; C::t~ 

gister's bei der Land~irtschaftlich-che~isch~n ~cndesanstalt 

vorgesehen. In cer, öffentlich'?r1 Teil des Registt::~'s kann jederrilann 

Einsicht nehrilen. ::,i, :=nteresse der' Rechtssicherheit ',,,uede 
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festgelegt, daß der Partei die Registernummer schriftlich 

bekanntzugeben ist. Die Ablehnung der Sintragung in das Register 

hat in ~0rm eines Bescheides zu erfolgen. 

Zu § 13: 

Aufsichtsorgane 

;:; .. J 13 \vi n::: 0ntsorechend derr, Art. 102 Abs.1 B-VG eie Überwachung 

Gel' Sir:haltur.g oe::; Jüngemittelgesetzes der;; Land~shauotmann 

Ub~ 1'+:: L'C:t6~;;;' -je c Lanceshau;J tmann hat sich be i de rÜbe t"Nachung 

fac~licr'. hef:-:'li,;:t0r Aufsichtsor'gane zu bedienen, die Organe der 

öffentlic~_0r, ;',;fsicht sind und des~alb bc:i Gefahc im Verzuge aus 

nähere Jurch:Ur,r:.Jr:g ist dem Landeshauptmann fr~i~estellt. A2.s 

se ha ft li ch-c heu.i sehen Bundesans tal t, de r Lan dw i r-::: schaft 1 ic h-

'lers\lC~S- 'me :Jr.tersllchungsanstal t ir: G(':-.~: 

Dmweltschutzanstalt in 3regenz ir: Jetr~c~~. 

Die Kontrolle bei der ::inf1.,hr, Durchfur.r T~(~ ,\';S~'U;--l!' :.iol2. Cl':S 

Verocdnung nach 5 22a des Zollgesetzes : n r: ~ 
.L. . 

c:!ucch cen 2JI:tlichen Pflanzenschutzdienst anlhGlieh C'::l' ::~ir,fur.r 

3GBl.nr.124/1CJ48) hat sich eine solche Regelung bewäh~,t (Vel'OrCl

nucg CG3 l.:t'. 614/1975 in oe r' geltenden Fassung). 
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Zu § 14: 

Rechte und Pflichten deI' Aufsichtsor'gane 

Im § 14 werden die Rechte und Pflichten der AufsichtsoI'ga~e 

zusammengefaßt. InsbesondeI'e sind diese Organe beI'echtigt, den 

Verkehr mit DUngemitteln überall und jede.rzeit zu kontrollieI'en 

und Proben zu entnehmen. Sie sind verpflichtet, jede Störung und 

unnöt i ges Aufsehen tunl ichs t zu ve rme iden '-lnd Geschäfts- oder 

Betriebsgeheimnisse auch nach Erlösche!'"'. ihI'er' F'~lr')ktion geheimzu

halten. Ei:"zelh2iten hat dei Bundesiür.ister fUr Land- und 

fOt'stwirtschaft Gur'ch \/erordnung zu cegelr.. 

Zu § 15: 

:; ach 5 1 5 s i nd die Ge sc h ä f t s - 1.1 n C 3 e tri r " ::0 i :: h ;: :; '::0 ~ , z: T :r:: ': r; Y'-

te t. 

Zu § 16: 

Untersuchung der Prcben 

Zur Untersuchung e:er ?r~oben sollen bestiInrr;t;e, durch 'f8I'ot'Gmmg 

lh el'l.l8.Chtigt:, s:aatliche Anstal~en zuständig sein. Hiebei 

wird an die in den Erläuterungen zu § 13 genannten Anstalten zu 
denken sei:l. 

87/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 77 von 110

www.parlament.gv.at



- 18 -

Zu § 17: 

Strafanzeigen, Berichte 

Abs.1 und Abs.2 zweiter Satz dienen der Inforlliation des Bundes

ministers fUr Land- und Forstwirtschaft, um auch über den 

örtlichen Bereich eines Landes hinaus ein bestirilrntes Düngernittel 

betr'effende :jbenvachungsmaßnahmen anordnen zu können, insbesondel'e 

durch Weisungen an andere Landeshauptmänner (Abs.2 erster Satz). 

Zu § 18: 

GebLlhren 

§ 18 untecs2'1piclpt Gebühren L:1 Verfahren (:'~C A:-:i:,eldung oder' 

Zulassung 'lnd J3hresgebühren. ',.:eiters sind GebUrrpn fUc die 

~Jn te csuc !;ur.g von 1:1 i rtschaft sdünge en, Bode,:--, i 1 :ss ~c ffpr'" :~l; =- t'J cs'-,b-

strate~ un~ ?flanzenhilfsmitteln vorgesehn~. 

Die Gebühren ifn Ver'fahren del' An';lpldu"".g -~~,~~, 71::'231~n,:. si:'-; --:::lcch 

Verordnung entsprechend dem Entgel tsprinz:":; festzusetzen '.,;-( :.ii t 

Bescheid vorzuschreiben. Die Jahcesgebühr-e:-. sied gesetzli:h ~e;,at; 

bestimmt und sollen einen Teil der Uberwachllngs~osten 8.bcecken. 

Beiflessungszeitcauril fUr die JahresgebUhren i.st r.icht das :<al"'nr.:1pr'-

j8.hr', sonce:'L :;.i~ C?iicksicht elUf die zeitliche VeL'teil,:r't-::-':-.::; 

DUngeLil :tel o ir'.s8t:zes in der' Landwirtschaft das ':Jirtscha:ts:ahr 

( DLingp j ah.c) . 

Abs. S sieht , (~~D ?ersonen. die eine :' .. 1 

Sn twurf '10 cl i "" g<:r,rjen Bunde sgese tzes e 1'1 assene 'Je rordnun[ 

Ubel'tl'eten haben, ::!i~ Kosten der Untecsuchc.ng des \Ilirtschafts-

cUngers, c~r' ROdonhilfsstoffe, der Kultursubstrate und deL' 

Pflar:zenhilfsii;: t":::r:l 2ll tragen haben. 
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Zu § 19: 

f:Teldepflicht der Erzellgungs- und GcoGhanceltlbetr'iebe 

Die DUngenlittelwirtschaft erstellt derzeit fL'elwllllg nUnge

rnittelstatistiken, die den interessierten Kl'ei~efl L.,-'c:,d.llglich 

gemacht werden. Diese Statistiken stelle!l eille ~~:-:e::-:~e!:.rli.cilt:! 

Grundlage fUr eie Agrarpolitik dar, können aber al~ 3Lati5tiken 

des Vereins Österreichische DUngerberatur.g;::,;::,Lellc.; ,',:'.::ht ~~f 8i.::C 

gesetzliche Grundlage gestellt Wel,c.eIl. Die Gel ~!")llL.'h:;'.ür:g ces 

nür:geiili ttelgesetzes anfallender.. ;::'a-cen ~'''-> i '.:',,:;:--, ::~,:r ~r~+:ell'-lng ~in!'>r 

:<essortstatistik im Sir:ne ces § 5 des Bur,dt:;.::>.::>':atlSt;i~ge::,etzC:5 

1 'J (; 5, 3G B 1. rL~ . 91, ni c h t Bll S • 

n f'll'cht lJnd i;l-.ertr':irT+: t=>'"'tspreC"hpnd dem § 4 rl p ::;'·r,r:,_.,~L __ l~ ..... • ' ...... • .J ....... ·0.... '- { ~ ~..... . ''- • I. ~ ~.::> _.' l...t , . , .. ) I ... Cl. 

tistikgesetzes 1065 die statistische Au:,::'"eJ.'':1.r,g 

jster'1'eichischer: Statistischen Ze:itralaJilt. 

<: )(1. 
: _--.I. 

Übe rtre tungen de r Vorschri ften die ses iiii ::> ... c. ',.1 f '/-::, i'l ie.t;ens,=, r, 

3undesgesetzes und der aufgrund dieses :>"('c;:::~e,,,~~z2s ecg8.r.i;enen 

Ver'ordnungen sind als Verwaltungsübet'':re-=':'~;-' i:-: "":':::;'>".'-" ':r,:,::+:::>,nz \for, 

~ '17 Abs.l cer Gev/el'beot'dnung 1973, Ylon?.ch ein -'::'::z:'o seI' 

G,c~\Nerbeberechtigter: unter ar.der'em möglich ist,'i~nn c:er Ge·.ver'J~ir.-

'.'OCSChl'if-::pn, die die Ausilbung des Gewerbes regel-::, ocer von 

anderen Vorschciften, die den Gegenstand des Gewer'bes bildende 
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Tätigkeiten regeln, bestraft worden ist und ein weiteres 

vorsehri ftswidriges Ve rh8.l. ten zu be fürch ten ist, bl ei b t t:nbe l'Uhrt . 

Das s e 1 beg i 1 t f Ur § 91 A h s . 1 1) nd 2 d e [' Ge VI e r :)<~ 0 r' d nun g :'c 973, rJ e r 

und auf ?ersanergesf>llschaften dps Handelsr'echtes Amver.du.ng 

findet. 

Zu § 21: 

Dieses i~,i Sr'::';/ur'f ·.'(~>l·~i~;;~erde Bun(~esgesetz tci':t, sG'Neit nichts 

ardel'e::; je::;':~" .. ,t i;:;t,,,.!.': dSLI auf die l::;j:r;achur.g folgenden Tag in 

.- .11- ., ...... ,-: 7'·~:·s-=..,!ilo.'~ 

3e::;cheides (§ 7 Abs. ß , ....... . ~ 

Bis Z1...1In 1. Jänner 19·97 i::;t ;..cf0i~""'lP Jar:rF?S~·:n·r;;_~~·L' 2.1: ::.~:_~r'i,~~:-:t;::r, r:,q;j;i+-
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Zu § 22: 

Vollziehungsklauspl 

Dip Vollziehungsklausel entspcicht der Kornpetenzverteilung ne,Cr. 

dem Rundeslflinister'iengesetz 1973. Di~ fijhrende Zuständig~eit des 

Sundesrninisteriurns fUr Land- und Fcrstwictschaft zur Vollzie'1ur:g 

de r Ube r'wi pgenden r'1ehrzahl de r Be st ifilr;;ungen des im Er. tvlurf 

vorliegenden Bundesgesetzes ergibt sich aus Anlage zu § 2 Teil 2 

Ab sehn i t t K Z. 3 je s genann ten Ge se tzes, ',.,onach das DI;r:desmi

r,istcriurr, fUr Land- und For'stwortschaft zur 0rdntJnf! r1es Binnen-

::,ac'.::-t:es hinsic".tl.ich JUnge,:(ittel ["it Ausn2J"',:r,e der' PL'C'isregelung, 

?ceisUber",.;ae"",',mg u:cd der' Angelegenheiten der ?reistr'eiberei 

die Dienstaufsicht Uber das Österreichische Statistische 

SI.:nC:e skanz 1 e 1'2;;: t zu fU~lcen. 
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Verordnung des Bundesministers fUr Land- und Forstwirtsc~aft 

vom ........••..••... Uber die Zulassung von DUngemitteltypen 

Auf Grund des § 6 und § 10 des DUngemi-:telg~setzes, BGBl.r~r. 

wird im Einvernehrden rili t dem Bundesminister fUr Gesundhe i t und 

Umwel tschutz ver'ordnet: 

o 1 (1) Die in del' Anlage festgelegten SUngenii ttel typen 

werden zugelassen. 

(2) GUngel:,i:tel, di<=: GPn iel del' Anlagp der Verordnung 

festgelegten DUngerütte~typer, er:tsprechen, dUefen nur nach [:!aß

bahe der in cer Ar:lage ent::'al. tenen. 2estiui!;;':r:i:;CT: ;~'JeL' den Gehal t 

;:J,n ~;eber,be::3t3r:dteilcn, der 8estLfl!iiungen ilbe[' die: Ve:'packung und 

;.c':;nnzeichnung und nach Aniilclc\..:ng beLd p, {ies;,;in:'..~~ter' ::-Ur Land

und For::;t'Nir-tschaft und Eintr'8.fSung ir: er,,::; ~;_;n;;(""i. ttelr"'t;ister in 

'je r'kehr gebracht we raen. 
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Verordnung des Bundesministers für Land- Forstwirtschaft 

vorn ................ über die Beschränkung des Inverkehrbri~gens 

von bearbeiteten WirtschaftsdUngern, Bodenhilfsstoffen, 

Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln 

Auf Grund von § 9 des Düngemittelgesetzes, BGBl.Nr. 

wird ve roccne t: 

§ 1 gearbeitete WirtschaftsdUnger, BOdenhilfsstoffe, 

Kcl '::llrsL:bstrate t:,..'tc PflanzenhilfSliJi ttel dürf~n nur in Verkehr 

1. ihre Grenzwerte fUr Schwermetalle, ausgerichtet an dem Gehalt 

ar. St::ickstoff hei einer jährlichen Di_.rger~sabe von 200 kg 

Stickstoff je Hektar, die in der Anlage :;enannten ?rachten 

nicht Uberschreiten und 

2. sie vnl's.::hriftsgemäß verpackt 'Jr.d geke~_:-~z"ic\-:r.et ::>i~rj. 
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Cu 

Zn 

Pb 

:li 

C l~ 

Cd 

Co 

LJg 

As 

Anlage zu § 1 

l\ckerland 

g/ha 

50 

1250 

5000 

1250 

250 

1250 

25 

2S0 

2 5 

SC) 

Cc\in land 

Gartenland 

g/ha 

25 

625 

2500 

625 

125 

625 

l c.. 
, ~ h 

, 
2 L 

.-
c: 

c; , -

, 
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Verordnung des Bundesministers fUr Land- und Forstwirtschaft 

vom •••••••••.•.••.•••• Uber die Kennzeichnung von DUngemitteln 

und sonstigen dem DUngemittelgesetz unterlLegencen Stoffen 

Auf Grllnd des 5 10 des DUngeroiittelgesetzes, BGB1.Nr. . ...... , 
wird im Einver!1.ehmen rilit derl! BundeSfuni::;teL fU.i.' ~2s~rLJh~:;it und 

Umweltschutz verordnet: 

K~nnzeichnungspflicht 

§ 1. (1) DUngemittel, Bütienhilfsstoffe, Kult0~3~~str&tc ~nd 

Pflanzenhilfs •. i::t:~l sind entsprecnend den Bestiri:hluclisc.: 

Ve rordnur.g 21" '<>'?nr.ze iehnen. 

,I ::; ': 
\ ..... I Solange Diirgemittel vom f-ier'::.teller unve['pac~~\,.or-

(3) Ji~ Kennz~iehnung hat 

deri. auf eir.e~i; :[lit (~ '? 1. . '--, _. _, " .. " 

n i s fe s t '/ e {, bur. d e ne r. P.'-": fk 1 ehe c::: c: e ~' 

einern Warenbegleitpapier zu erfolge"'., V(;~ .Cl'! ... ir.d:;3 ..... ~~,~ ein 

S tUe k die '.'iace 8C 61 ei -:e!, !,[;,;2. 

r 'i:- _~, I:' ~;. i ... ~ c .:. 

J 2. , .... ,....,: . 
0 ...... '>..A • 

i·T;;;hc.s::t~f~"'~~n a.\lch die f\r.gabe ihrer Forrnen ur~c Löslichkei t~n 
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a) die Angaben der Höhe der wertbestimmenden Bestandteile und 

Nährstoffe hat in der Reihenfolge g~rnäß li t. b zu er'folgen. 

Die Gehalte sind in Gewichtsprozenten bezogen auf cas 

Nettogewicht des Düngemittels anzugeben. Angaben mit ei~er 

Dezimale, bei Spurenelenlenten mit zwei Dezir.1alen, sinc zu

lässig; 

b) die Nährstoffe sind in I,vörtern 'md chemischen SyrLbolen an

zugeben. Dabei sind die nachstehenden ehen/ischen Syrdbole zu 

verwenden: 

Stickstoff 

Phosphat 

Kai iUli!oxid 

Calcium 

CaleiurflOX:;'C 

C al ei Uille arbona t 

I-iagnesium .. . . " J'·!agne s 1. ur:1OX 2. L.; 

~agnesiu~earbonat 

30r-

Eisen 

fCobal t 

r·lolybcän 

Zink 

Natrium 

Schwefel 

N 

?205 
K

2
0 

Ca 

CaO 

CaC03 
Hg 

~1g0 

'1 r-f" 0 15" 3 

3 

Fe 

Zn 

S 

Die Nährstoffe ?!1.osphat, KalitH.,oxi(, :·-:;::::li~r".·)x':'c, C2L:1.::IJl-

in cer ()xicforlil oc!c!' Car-bonatfol'fll Z::oO;O:rz:'..:':::h auch i.:~ ,-'Pl 

Elerl1entfor':n angegeben werden. 

Dabei sind die '::;ehal te wie folgt t;r:.Zli['Ö'c!1.ner.: 

x 0,436 

x 0,830 

= ? 

= K 

(Phosphor) 

(Kalium) 
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CaO x 0,715 = Ca (Calcium) 

caC0
3 x 0,400 = Ca (Calcium) 

MgO x 0,605 = Mg (rllagnesium) 

MgC0
3 x 0,288 = Mg (r·1agnesium) 

c) die Stickstofformen und Phosphatlöslichkeiten der in ten 

Düngerni ttel enthal tenen Nährstoffe sinc geilläß Anlage 1 und 

Anlage 2 anzufUhren; 

2. die Handelsbezeichnung. Sie darf nicht im l:lidecspruch ZUr' 

tatsächl lehen Zusammensetzung des DUngeuli t tels stehen; 

3. Ant.;a'oe.'\ übel' ';(orngröße. Mahlfeinheit ocer Siebdurchgang. 

Für ~h05phat ist Anlage 3 lind für Kalk Anlage 4 zu beach-

ten: 

4 die PegL:3tf?l'nllillr:ler. Jie Re;isternll;.;i..er ist anschließend an 

11 anzubp.ben; 

5. Angabe de s r;;';ngerni t te 1 erzeuge rs ode r C'::7 C Ir,,;, es tel:e t'fi n:la 

:l.i~ "''Jro~lC~!:l ~;cHnen und voller A,nschr'ift:, bei ei:'""'gef:~!~(t~r. 

a) be i 

b) bei flüssigen Jüngerütteln und bei 

Volumen in I.,iterr. oder Kubi%;;;et.,.;,:--; ,... ....... 1.
::_'-'.\....;1. 

c) bei gasf~~'r:,!ir~en TJUr.i.~~ri:i.ttp:n GO::.; af :-~~/·~~~·~Iv·l·=:.-.Lt i;-- :(il-'")-

Gewicr1t cer' '!prpackung angegeber. 'der'ct:n; 
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7. Angaben über sachgerechte Anwendung, Lagerung und Behand

lung; 

8. Name des Anmeldungs- oder Zulassungs inhabers odee des3en 

Bevollmächtigten. 

(2) Zulässig sind auch nicht im Zulassungsbesehe id '/or

gesehene Angaben, wenn sie zutreffen und nicht irrefUhrende Be

hauptungen enthalten. 

(3) Bei DUngemitteln, die den zugelassenen DUngemittel

typen entsprechen, sind zusätzlich die in der Anlage der Verord

nung des Bundes~linisters fUr Land- und Forstwirtschaft, BGBl.Nr . 

...... , angefUhr>':en Bestimmungen über die Verpackung und Kenn

zeichnung zu beachten. 

~ennzeichnungselemente: WirtschaftsdUnger 

§ 3. KAnnzAichnungselemente 

Abs. 3 sind: 

1. die Kennzeichnungselemente 6es § 2 Abs. ' 

3. ce c Am"en6ur.gsbe re ich. 

7 r bi.s 7 

§ 4. Kennzeichnungselernente fLir :TL:;·.~;--,Ci~".:;,,:,L' s~r.c: 

1. die einzelnen zugelassenen Jijngejf:itte~ "ir:.:ic"'-i~r::':'l,r 

Registernurnrner 

2. das ~isc~ungsverhältnis 

3. der fUr die r:isc'lur.; Verantwortl iche: 

4. das KennzeichnJngs~le~ent des ~ 2 Abs. 1 Z. 8 
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Kennzeichnungselemente; sonstige Stoffe 

§ 5. Kennzeichnungselemente für Bodenhilfsstoffe, Kultur

substrate, Pflanzenhilfsmittel sind sinngemäß die in § 2 Abs. 1 

Z. 1 lit. a und b, Z. 2 und Z. 5 bis 7 genannten. Bei Kultursub

straten ist in unverschlUsselter Form der Zeitpunkt anzugeben, 

bis zu dem eine einwandfreie Beschaffenheit gegeben ist (Ablauf

datum). Bei einem Zeitraum bis zu einem Jahr sind der Monat und 

das Jahr, bei einem Zeitraum bis zu fUnf Jahren ist das Jahr an
zugeben. 
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Anlage 1 

Stickstoffocmen 

1. Gesamtstickstoff 

2. Nitratstickstoff 

3. Ammoniurnstickstoff 

4. Cacbarl1idst ickstoff (Kohlensäuced iarnid) 

5. Cyanarrlidstickstoff 

6. Crotonylidendiharnstoff 

7. Formaldehydharnstoff 

8. Isobutylidendi.harnstoff 

Anlage 2 

Phosphatlöslichkeiten 

(anzugeben als P
2

0
S 

adec PhG3phat) 

1. wasseclösliches P20 S 

2. neutral-afJlmOncitcatlösliches P
2

8
S 

:3. r.':: Cl t cal-aiunonc i trat lös 1 iches \~nc 

,., .-, '" ,', '0> ,,1 ;-:, sI; ~ h e s P 0 
<V n .j;::;:, • "" J.. '- , 2 5 

4. filinecalsäurelösliches P')O~, aU2-
'- ., 

schließlich minecalsäucelöslich~s 

S. alkalisch-ammoncitratlösliche~ 

(Petermann) 

6. in 2 %iger Zi tronensi:iure l,jsl ich::,,::; ::>., 

7 '"l'r:er'''l'~'il'r'Al;-:'sl' ;l"hAs 0 n r",'/rr' ,O';"""~"-"~('" • .1. .. c-~ ~ -~, ~J. ..J..L. ,... .J.. '.... -- .. 2 ~ S' _'. c,.;:· -' - d, - .• ,.' '_'..J _: ;::, 

7S:', des angegebeni~n r,ehal ts ar. P ')Cc:, ~.:: 
'- -

8.1. ~-<Etl i sc ~i.::::.L J":.::,;;.c r.c i. '::-,8. t ~ J (~)lJ 1 ~ ~~' 1 [,~ s .~. :. ,-=::; 

Aroleisensäurc löslich 

87/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)90 von 110

www.parlament.gv.at



) . 
I 

.... 

9. mineralsäurelösliches P20S ' davon mindestens 

4S % des angegebenen Gehalts an P20 5 in 2 %iger 

Ameisensäure löslich, mindestens 20 % des ange

gebenen Gehalts an ~ Q wasserlösliches ~ Q 
10. in 2 %iger Zitronensäure lösliches P20 5 , davon mindestens 

75 % des angegebenen Gehalts an P
2

0 5 in alkalischen 

Ammoncitrat 

DUngemittel 

Anlage 3 

;1ahl fe inhe i ten 

Phosphat-Düngemittel 

Jl.lrchgang durch PrUfsiebgewebe 

Thofiiasphcsoha t : .. i'ccestens 96 ~;, bei 0,63 ;l;.~. l~chter :raschenweite 

Weicherdiges 

Rohposphat 

(~VDet'or.ospr.at ) 

rilinc!estens 75 % bei 0,16 .. un lL:hter r':A.schenweite 

mindestens 99 0/ I" bei ° , 125 

;1. i nde s teils 90 Cl j-:=; i r:1 J63 ,d , 

rilincestens 98 7: bei. '],31:: 

,1Iindestens 90 % bei 'J,16 

:dIL 1 i c;: ~ er' ~':'asc her:·,ve i te 

r ,'" 
, : :~.~~t:?r" ~::flSC h:= ~t'/:-:; i t", ,I;, •• ~ ~ 
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Anlage 4 

Mahlfeinheiten 

Kalk-Düngemittel 

a) ~:ohlensaurer Kalk und kohlensaurer r·iagnesi&kalk (geliiahlen) 

1. ?Ur alle Hartkalksteine 

30 % ei:ler gewogenen Probe müssen durch das DH!-Sieb Nr. 20 

(0,3 :;:IT: Cffrung, LlOO ~1aschen/cm~) hindurchgehen. 

Je~' rWc;'::s-:and r;,u3 durch das DIN-S ieb NI'. 6 (1 ;nrn Öffnung, 36 

~:a3chp!" / Ci:l
l

) hindurchgehen, 

c.. f~jr ',JPiCr1el-'dige K2~lke (Kr'eicekalke, :.(alkri1e:cgel, Tuffkalke) 

'3\~ ;\ ejr'nr' .-=."C'tJo,;e".en Pl'obe ~:1üssen r~\ll'ch das DI"I-Sieb ~rr. 20 

( :.'),2 :.,L: C'ff:".:ng, 400 rlTaschen/cm~) lti:tdur:::'rtgehe:l. 

~>::r' ?;j.::ks1:and rllllf) d'.lrch -::las JII'I-S~:h ~rr. f (1 ."rn Öffnung, 36 

~:2e'.rjsch'<ctlke haben dieselben :::8ding';T~~;er, Zi e['n~iL:;n wie eHr: 

>:'~:--,':'''::--,c:::':F,r'cn Kalke. 

~Ur' die vorgeschribenerc ;lIahlfei~:"ei~?:-: ', .. ~.~. 

relativ gew~hrt. Größere Mahlfeinheiten ~:nd tsi alle:-: Kal~sorten 

zulässig. 
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Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft 

vom •.•••.•...... über die Festsetzung von Toleranzen 

Auf Grund des § 11 des Düngemittelgesetzes, BGBl.Nr ...... , 

wird verordnet: 

§ '1 Die Angaben an wertbestimmenden Bestandteilen, 

Nährstofformen, Nährstofflöslichkeiten und Nebenbestandteilen von 

Düngemitteln im Sinne des § 1 Abs. 1 des Düngemittelgesetzes 

gelten als erfüllt, wenn der bei der Uberwachung festgestellte 

Gehal t nach der '.vertvermindernden Sei te hin nicht mehr als in der 

Anlage angeführt abweicht. 
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Anlage zu § 1 

1. Mineralische Einnährstoffdünger 

1.1. S t i c k s t 0 f f d ü n ger 

Kalksalpeter 

Chilesalpeter 

Ammonsulfat (Schwefelsaures Ammoniak) 

Ammoniumnitrat (Kalkammonsalpeter, 

Nitramoncal) 

Absolute Werte in 

Gewichtsprozenten 

für N 

0,4 

0,4 

0,3 

bis zu 32 % 0;8 

0,6 

1,0 

0,4 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Kalks"t ickstoff 

Harnstoff 

Crotonylidendiharnstoff 

Isobutylidendiharnstoff 

Formaldehydharnstoff 

Arr:rnoniakgas 

Ammonnitrat-Harnstoff-Lösung 

über 32 % 

Ist in der Kennzeichnung mehr als eine Stickstofform anzugeben, 

so beträgt die Toleranz für den Gehalt jeder Stickstofform 1/10 

des Gehaltes des Düngemittels an Stickstoff, höchstens 2 

Gewichtsprozente. Die für den Nährstoff festgesetze T81eranz darf 

insgesamt nicht überschritten werden. 
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1.2. P h 0 s P hat d ü n ger 

Thomasphosphat 

a) bei Angabe in einer Spanne von 

zwei Gewichtsprozenten 

b) bei Angabe in einer Zahl 

Superphosphat +) 

Doppel-Superphosphat +) 

Triple-Superphosphat 

\'Je iche I'diges Rohphosphat 

+) für den wasserlöslichen P 20S-Anteil 

++) für den wasserlöslichen P 20 S-Anteil 

Absolute Werte in 

Gewichtsprozenten 

______ f~u~·~r~P2QS __ __ 

o 
1,0 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

0,9 

1,3 

Ist in der Kennzeichnung mehr als eine Phosphatlöslichkeit 

anzugeben, so beträgt die Toleranz für cen Gehalt jeder 

Phosphatlöslichkeit 1/10 des Gehalten des DUngelnittels an 

Phosphat, höchstens 2 Gewichtsprozente. Die bei dem jeweiligen 

Düngemitteltyp für den Nährstoff festgesetzte Toleranz darf 

insgesamt nicht überschritten werden. 
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1.3. K a lid ü n ger 

Kalirohsalz 

Kaliumchlorid 

a) bis zu 55 % 
b) über 55 % 
Kaliumchlori~ mit Magnesium 

Kaliumsulfat 

Kaliumsulfat mit Hagnesium 

Bei KalidUngern mit Mag n e s i u m 

für Magnesium 

für Chorid 

1.4. K alk d ü n ger und 

Mag n e s i u m d ü n ger 

Kohlensaurer Kalk 

Kohlensaurer Kalk mit Magnesium 

Kohlensaurer Kalk aus Meeresalgen 

Branntkalk 

rUschkalk 

Mischkalk mit Magnesium 

Konverterkalk mit Phosphat 

Magnesiumsulfat 

r1agnesiumdünger 

Karbonisationskalk 

Absolute Werte in 

Gewichtsprozer.ten 

für K
2

..;;.0 __ 

1,5 

1,0 

0,5 

1,5 

0,5 

1,5 

für MgO 

0,9 

für Cl 

0,2 

für Ca, CaO, CaC03 ' 

Hg, r~gO , rl1gC03~2.Q5 

3,0 CaC03 
2,0 CaC0 3 
3,0 CaC0 3 
3,0 CaO 

3,0 CaO 

2,0 CaO 

1,0 tlg0. 

3,0 CaO 

1,0 P20S 
0,5 riIgO 

0,9 ngO 

3,0 CaO 
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Absolute Werte in 

Gewichtsprozenten 

2. Mineralische Mehrnährstoffdünger 

2.1. für den einzelnen Nährstoff 

Stickstoff 

Phosphat 

Kaliumoxid 

2.2. negative Abweichungen vom angegebenen 

Gehalt insgesamt höchstens 

NP-Dünger 

NK-Dünger 

PK-DUnger 

NPK-Dünger 

Bei NPK-, NP-, NK- und PK-Düngern 

mit r.1 a g n e s i u m 

1,1 

1,1 

1,1 

1,5 

1,9 

für f.!gO 

für Magnesium 0,9 

2.3. Für die Gehalte an Stickstofforrnen und 

Phosphatlöslichkeiten beträgt die Toleranz 

je Nährstofform oder Nährstofflöslichkeit 

1/10 des Nährstoffgesamtgehaltes des Dünge

mittels, höchstens 2 Gewichstprozente. Die 

Summe der bei dem jeweil igen Düngerni t"':el :yp 

für die Nährstoffe festgesetzten Toleranzen 

darf insgesamt nicht überschri tten we !'den. 

2.4. Für Chlorid fUr Cl -_._ .. :-.::.::.....-:......::.._\---

0,2. j 
) 
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Absolute Werte in 

Gewichtsprozenten 

3. Organische und organisch-mineralische 

Düngemittel 

3.1. Organische und organisch-mineralische Dünge

mittel, ausgenommen Torfmischdünger und 

organisch-mineralische MischdUnger 

a) Für den einzelnen Nährstoff 

Stickstoff 

Phosphat 

Kaliuraoxid 

b) Negative Abwetchungen vom angegebenen 

Gehalt insgesrunt höchstens 

Organische und organisch-mineralische 

NPK- und ~P-DUnger 

3.2. Torfmischdünger undi organisch-mineralische 

~Uschdünger 

a) Für den einzelnen Nährstoff 

Stickstoff 

Phosphat 

Kaliumoxid 

b) Negative Abweichungen vom angegeb2~~n 

Gehalt insgesamt höchstens 

1,0 

2,0 

1,0 

2,0 

J,2 

0,2 

0,2 

0,5 
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Absolute Werte in 

Gewichtsprozenten 

4. Düngemittel mit Spurennährstoffen 

Bei Zugabe von Spurennährstoffen zu anderen 

Düngemitteln sind für die Spurennährstoffe 

die Mindestgehalte ohne Toleranz einzuhalten. 

Bei Düngemitteln, die als typbestimmende 

Bestandteile nur Sprennährstoffe enthalten: 

Spurennährstoff für B, Fe, Cu, Co, 

r~n, Mo, Zn 

Bor 

Eisen 

Kupfer 

Kobalt 

r~angan 

Molybdän 

Zink 

Abweichungen der angegebenen Gehalte bei 

Spurennährstoff-Mischdünger nach der wert

vermindernden Seite insgesamt höchstens 

! 
J 

0,3 

0,3 

0,3 

0,1 

0,3 

0,3 

0,3 

0,5 
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Verordnung des Bundesministers fUr Land- und Forstwirtschaft 

vom ........•........ Uber die FUhrung des DUngemittelregisters 

Auf Grund de s § 12 de s DUngerIli t te 1gesetzes, BGBL rrl'. 
wird verordnet: 

§ 1 Jedes dem § 2 Abs. 1 Z.l des DUngeJOittelgesetzes, 

. ... , 

,entsprechende DUngemittel ist unter einer laufen-

den numn,er in ein bei der Landwirtschaftlich-chemischen Bundesan

stalt zu fUhl'endes Register (DUngernittelregister) einzutragen. 

§ 2 Qas Register besteht aus einem öffentlichen und einem 

:"ichtöffentlichen Teil (Anhang zum Register). Der nichtöffent

liche Teil ist unter VerschluG zu halten. 

§ 3 (1) In den öffentlichen Teil des Register's sind fol

ge~de Angaben einzutragen: 

1. Registernummer, Datum der Eintragur,g, 

2. :'ar.p ~lr.d Anschrift der Pal'tei, 

3. ~-:andelsbezeichnung des DUnger:1itt o ::"s, :;01 an-

Lieldepflichtigen Düngerr:ittelr, R.UC~ ,--:~L' D~.)ng~-

mitteltyp, 

4. Gehalte an wertbestiranlenden Besta"-:dteilpn, bei 

rJährs toffen auch de ren Fo rnlen und Lös 1 ichke i ten , 

5. Nebenbestandteile, 

6. Korngröße, rt,ahlfeinheit oder Sie:;cl:::'chi;ang, 

7. sachge rech te Anwendung, Lage rung i ,:",d Eehandl urg , 

A. :;ei Mischungen deren Gemengeteile, 

9. Rawd oder Schüttgewicht , 

10. Se schränkungen des Inve rkehrh ri r,gens al:: eine be

stüulite r:enge oder bestirnmte Zeit, 

11. Geschäftszahl des Zulassungshescheides oder deI' 

Anilleidung. 
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(2) In den nichtöffentlic:---.en l'eil r!P.~ 2egisters ~ind 

Angaben über die Art der' Her's~ell.:l~'g c>ir·.z'c)+:C2~~c;: .• 

§ 4 In den öffentlichr;n Tr;il 8es P";gi~,r-?t'~ :~ar.r ,~eoec:.,ann 

während der Airltsstunden ir: Ce(;r~"V,acr eiri,;S i\;l.t::/ll'gantcs Einsicht 

nehmen und gegen 0:0 s tec-'cc 1'33 tz Ah sc h~' i ftf'n ci ':tC?'i S an fe r·t iger; 

1 assp.:! . 

5 S :;Ji. r s co. i Cl Q U :l g '? lil i. t t p ::. t '/ ~ (~. 0 A h s. 1 8. ~: s D Li n se III i t tel ge -

setzes) pif1gf~engt, so sind nie deI' '/ef',)l'dn;;nf~ nicht [ileht' pntspre-
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Verordnung des Bundesministers für Land- und Forsi~~:~schaft 

vom ••••••••••.••••••• über die Gebühren gemäß § 18/und den 

Kostenersatz gemäß § 12 Abs.4 des Düngemittelgesetzes 

und des § 12 Abs.4 
Auf Grund des § 18 Abs.2/des Düngemittelgesetzes, 

BGBI.Nr .•.••.•• , wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister 

für Finanzen verordnet: 

§ 1. Für die in der Anlage angeführten Untersuchungen 

und Begutachtungen im Verfahren der Anmeldung oder Zulassung 

eines Düngemittels sind der Partei die aus den Punktewerten 

der Anlage errechneten Kosten vorzuschreiben. 

§ 2. (1) Für die Bestimmung von pflanzenschädlichen 

Stoffen, für die Prüfung von Zusatzstoffen und für andere nicht 

in der Anlage angeführte Analysen sind die Kosten durch Zusammen

zählen der in Abs.2 bis 6 angeführten Kostenelemente zu ermitteln. 

(2) Als Personalkosten sind je nach der Verwendungs

gruppe des eingesetzten Personals in Rechnung zu stellen: 

A/a Akademiker ( . .................. Je Stunde 42 Punkte 

B/b Techniker •••••••••••••••••• Je Stunde 24 Punkte 

e/c Fachdienst ••••••••••••••••• Je Stunde 18 Punkte 

D/d bis P/p Hilfsdienst .••••..• je Stunde 13 Punkte 

außerhalb der Dienststunden 
(3) Für notwendige Leistungen/sind folgende Zu-

schläge in Rechnung zu stellen: 

WochentagSÜberstunden · . . . . 16 - 22 Uhr ...... 50 

Wochentagsüberstunden · . . . . 22 - 06 Uhr ...... 100 

Sonn- und Feiertags-
überstunden · . . . . 1 • - 8.Stunde 100 

ab d.9.Stunde 200 

% 

% 

% 

% 
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- 2 -

(4) Reisekosten sind der Partei gemäß der Reise

gebührenvorschrift 1955, BGBI.Nr. 133, zu verrechnen. 

(5) Die mit dem Anstaltsbetrieb anfallenden Betriebs

und sonstigen Kosten (Betriebskosten) sind aus den Anstaltskosten 

gemäß UT 8 des jeweiligen Bundesfinanzgesetzes (wie Schreib-, 

Zeichen-, Büromaterial, Frachtkosten, Postgebühren, Telefon, 

Laboratoriumsbedarf, Fremdleistungen, Energie) sowie gemäß UT 7 

des jeweiligen Bundesfinanzgesetzes (wie Verbrauch an Wasser) 

anteilsmäßig zu ermitteln. 

(6) Benützungskosten für Betriebseinrichtungen sowie 

Amortisationskosten für Apparate und Geräte (Geräte-, Anlagen- und 

Platzkosten) sind anteilsmäßig in Rechnung zu stellen. 

§ 3. Der Ersatz der Kosten gemäß § 12 Abs.4 des Dünge

mittelgesetzes wird wie folgt festgesetzt: 

Tarifpost 10010 Abschriften sowie Gleichschriften 
von Zeugnissen, Gutachten, Be
funden und Untersuchungsberichten 

für die erste Seite .•....•.••..... 8 Punkte 

für jede weitere Seite ............ 4 Punkte 

Tarifpost 10020 Durchschrift und Ablichtung von 
Zeugnissen, Gutachten und Be
funden 

je Seite •.••.....•................ 2 Punkte 

§ 4. Ein Punkt im Sinne des § 2 Abs.2, des § 3 und der Anlage 

entspricht einem Betrag von 7,20 Schilling. 
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• Anlage 

Tarifpost Gegenstand Kosten in Punkten 

Untersuchung von Düngemitteln sowie von Stoffen im 

Sinne des § 1 Abs.5, 6 und 7 

12403 Si~banalyse je Sieb •••••.••••••.•.......••.•••.•..... 5 

10040 Probenvorbereitung (allgemein) •••.•••....•.••••..••.. 10 

12400 Probenvorbereitung (mechanisch) ••.•••••.....•••.••••. 15 

12401 Probenvorbereitung für Spurenelemente ••.••••••••••••. 25 

12402 Probenvorbereitung durch Königswasseraufschluß .•.••.• 25 

12010 Wassergehalt bzw. Trockensubstanz •.••.•..••••••..•••• 8 

12020 Wassergehalt nach Destillationsmethode •.••••••••••••. 40 

12021 Wasser mit Vortrocknung •••••••••••••••••••••••••.•••• 20 

12030 Asche •••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••.••••• 10 

12040 A~che (Glühverlust bei 1000°C) •••.•••••.••••.•••••••• 20 

12550 Gesamtkohlenstoff •••••••••••.••••••.••.••..•••.•.•••• 100 

12551 Abbaubare organische Substanz (AOS) ••••••.•••••.••.•• 15 

12050 Sand (salzsäureunlösliche Bestandteile) .••••.•••••.•• 20 

12180 Kieselsäure .••.•..••••..•••••••.••... _ •.....••••.•••• 36 

12070 Freie Säure 6 

12080 Kalkbindevermögen ••.•.•••.••••...•••.....•...••...•.. 14 

1 2 0 90 eh 1 0 r i d ............................................... 1 6 

12100 Sulfat (quantitativ) ~ •••••••••••••••.••....••...•...• 20 

12110 Gesamt-Stickstoff oder' Ammoniak-Stickstoff ........... 34 

12111 Wasserlöslicher Stickstoff .•.••...••.....•...•••...•. 34 

12112 Carbamid-Stickstoff ••.•.•••.•.•..•.••••.............. 50 

12113 Cyanamid-Stickstoff ...••...•..•....................•. 50 

12114 DiCyandiamid-Stickstoff •.....•..•••.................. 60 

12115 Nitrat oder Nitrit ••.••.•.•••••••.•.•......•••..•.... 50 

12116 Harnstoff (nach Kjeldahl) •...••...••.•..•.....•.••.•. 25 

12117 Harnstoff als Harnstoff photometrisch ...........•.... 50 

1 2 1 1 8 Bi ur e t ................................................ 50 

12119 Urease •••••••..•.•.•••.•••....•••••....•...•••.•..... 25 

12120 Salpeter-Stickstoff .•••••.••.•...••.•...•..••..•...•. 40 

12121 Stickstoff nach Kjeldahl .••.•.••.•...•......•...•.... 25 

12130 Gesamt-Phosphorsäure, Mineralsäurelösliche, Zitronen
säurelösliche-, Ameisensäurelösliche- oder Wasser-
lösliche Phosphorsäure •.••.•••.....••............•••• 35 
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• • 

Tarifpost Gegenstand Kosten in Punkten 

12450 Gesamt-~~serlösliche Phosphorsäure (photometrisch) 15 

12451 Phosphorsäure verfügbar (CAL Methode-photometrisch) 15 

12140 Ammoncitratlösliche Phosphorsäure, Neutral-
ci tratlösliche Phosphorsäure ••..•..•..•......••....... 55 

12150 Gesamtkali oder wasserlösliches Kali (gravimetrisch) •. 40 

12460 Kalium Calcium Natrium-Gesamt- oder Wasserlösliche , , 
(flammenphotometrisch) je •••••••.•.•....••...••..•.•.. 10 

12461 Kalium verfügbar (CAL Methode, flammenphotometrisch) .• 10 

12470 Spurenelemente, Magnesium (atomabsorptionsphoto-
metrisch in der Flamme) je •••••••.••.....•..•.•.•.•••. 15 

12480 Spurenelemente (atomabsorptionsphotometrisch im 
Graphitrohr) je •••••.•••••••••••••.••••••••••.•••••••• 42 

12200 Eisen- und Aluminiumoxid •••••••••••••••••••.•.•••••••• 30 

12210 Calcium (gravimetrisch) •••••••••••••.•••.•...••••••••. 50 

12220 Magnesium (gravimetrisch) •••••••.••••.••...•••..•••••• 50 

12170 Kohlensaurer Kalk nach Scheibler •••.•••••••.•••.•••••. 10 

12230 Basizität .............................................. 30 

12240 Qualitative Bestimmung wasserlöslicher Chloride, 
Sulfate und FeO ..................... e .••••••••••••••••• 10 

12250 Sulfat qualitativ (HCl-Auszug) .••••••••.•..••••..•...• 6 

12490 Arsen •••.•.••••••...•••••••••••••••••.•.•...•.....••.• 50 

12500 Fluor ................................................... 60 

12510 Bor gesamt oder Bor heißwasserlöslich ...•............. 54 

12511 Bor Titrationsmethode ••••••••..•.....•..•..•.......... 10 

12520 Quecksilber ................................................ 65 

12530 Molybdän (photometrisch) ••...•...•.............•....•. 46 

12540 Kobalt (photometrisch) •.•...••........•..•....•.•..... 46 

12560 Spezifische Gewichte oder Dichte ............•.•....... 10 

12570 Leitfähigkeit •••••.•.•••..•••.••......••......•....... 12 

12580 pH-Wert (elektrometrisch) ..•.•••..••...•.............. 7 

12610 Durchführung von Mitscherlich-Versuchen 
je Gefäß und Jahr ..•..•....•...•...................... 25 
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D- UND FORSTWIRTSCHAFT 

GZ.: 11.150/18-1 1/84 

Sachbearbeiter: Dr.Hancvencl 

Tel.: 7500/6990 

IAn das -I 
Pr8sidium des Nationalrates 

Parlament 
1010 1,1 i e n 

_I 

Gegenstand: Entwurf eines Bundesgesetzes iiber den 
Verkehr mit Düngemitteln (Düngemittel
gesetz); 

WIEN, 1984-08-24 

Entwürfe der Durchführungsverordnungen; 
Nachtrag zur Anlage zu § 1 der VO über 
di e Zulassung von DLingemi ttel typen 

Das Bundesministerium flir Land- und Forstwirtschaft über-

oh mittelt in der Anlage in Ergänzung seines Schreibens vom 23.Juli 

1984, Zl.11.150/10-1 1/[A, 25 Ausfertigungen eines Nachtrages 

zur gefälligen Kenntnisnahme. 

Für die Richtigkeit 
der Ausferti ung: 

Für den Bundesminister: 

Dr.Hancvencl 
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Abschrift! 

REPUBLIK OSTERREICH 
WIEN, 1984-08-24 BUNDESMINISTERIUM 

FDR LAND- UND FORSTWIRTSCHAn 

GZ.: 11.150/18-1 1/84 

Sachbearbeiter: Dr.Hancvencl 

Tel.: 7500/6990 

Gegenstand: Entwurf eines Bundesgesetzes über den 
Verkehr mit Düngemitteln (Düngemittel
gesetz); 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

An 

Entwürfe der Durchführungsverordnungen; 
Nachtrag zur Anlage zu § 1 der VO über 
die Zulassung von Düngemitteltypen 

das Bundeskanleramt, Sektion Verfassungsdienst, B~llhausplatz 2, 
1014 Wien 

- " 
d8s Bundeskanzleramt, Sektion IV - wirtschaftliche Koordination 

verstaatliclroe Unternehmungen, Hohenstaufengasse 3, 1010 Wien 

das Bundeskanzleramt, Abt. 1/5 -Koordination der umfassenden 
Landesverteidigung, 1010 Wien 

alle Bundesministerien 

alle Ämter der Landesregierungen (außer Wien) 

die Magistratsdirektion der Stadt Wien, Rathaus, 1010 Wien 

die Verbindungs stelle der Österr. Bundeslänger beim Amt der NÖ. 

das 

die 

die 

die 

die 

die 

die 

den 

das 

Landesregierung, Schenkenstr. 4, 1010 Wien 

Österr.Statistische Zentralamt, Hintere Zollamtsstr.2b, 1030 Wien 

Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, Stubenring 12, 
1010 Wien 

Präsidentenkkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs, 
Löwelstraße 16, 1010 Wien 

Österr. Rektorenkonferenz , Schottengasse 1; 1010 Wien 

Universität für Bodenkultur, Gregor Mendelstr.33, 1180 Wien 

Österr. Bergbauernvereinigung, Neubaugasse 64-66, 1070 Wien 

Generaldirektion der Österr. Bundesforste, Marxergasse 2, 
1030 Wien 

Hauptverband der Land- und Forstwirtschaftsbetriebe Öster
reichs, Schauflergasse 6/5, 1010 Wien 

Österr. Normungsinstitut, Leopoldsgasse 4, Postfach 130, 
1021 Wien 

17. die Landwirtschaftlich-chemische Bundesanstalt, Trunnerstr. 1-3, 
1020 Wi en 

./. 
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Das Bundesministerium f~r Land- und ForstwirtscpRft 
hat mit Schreiben vom 23. Juli 1984, Zl.11.150/10-I 1/84, 
den Entwurf eines Düngemittelgesetzes samt Erläuterungen 
und Verordnungsentwürfen dem allgemeinen Begutachtungsverfahren 
zugeleitet. 

In der Anlage zu § 1 des Entwurfes einer Yerordnung des 

Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft über die Zu
lassung von Düngemitteltypen ist durch ein Versehen, der Dünge

mitteltyp "Kalidünger" nicht enthalten. Es wird daher ersucht, 
die Anlage zu § 1 durch Einfügen der Seiten 7a und 7b zu er
gänzen. Auf Seite 8 oben der Anlage ändert sich hiemit die 
Numerierung der Type (statt "3. Kalkdünger und l'1agnesiumdünger" 
nunmehr "4. Kalkdünger und l'1agnesiumdünger 11). 

Dem Präsidium des Nationalrates wurden 25 Ausfertigungen_ 

des Nachtrages übermittelt. 

Für die Richtigkeit 
der Ausferti ung: 

Für den Bundesminister: 

Dr. Hancvencl 
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Typenbe
zeichnung 

1 

Kaliroh-
salz 

Kalium-
chlorid 

Kalium-
chlorid 
mit Magne-
sium 

Mindest
gehalte 

2 

10 % K20 

5 % MgO 

37 % K20 

37 % K20 

5 % MgO 

typenbestimmende Be
standteile, Nähr
stofformen und Nähr
stofflöslichkeiten 

3 

Wasserlösliches 
Kaliumoxid; 
wasserlösliches 
Magnesiumoxid 

Wasserlösliches 
Kaliumoxid 

Wasserlösliches 
Kaliumoxid; 
wasserlösliches 
Magnesiumoxid 

3. Kalidünger 

Bewertung: 
weitere Erfordernisse 

4 

Kali bewertet als 
wasserlösliches K2O; 
Magnesium in Form 
wasserlöslicher Salze 
ausgedrückt als 
Magnesiumoxid 

Kali bewertet als 
wasserlösliches K20 

Kali bewertet als 
wasserlösliches K2O; 
Magnesium in Form 
wasserlöslicher Salze 
ausgedrückt als 
Magnesiumoxid 

Zusammensetzung: 
Art der Her
stellung 

5 

Kalirohsalz 

Kaliumchlorid; 
Aufbereiten von 
Kalirohsalzen 

Kaliumchlorid, 
Magnesiumsalze; 
Aufbereiten von 
Kalirohsalzen, Zu-
geben von Magne-
siumsalzen 

7a 

besondere Bestimmungen 

6 
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Typenbe-
zeichnung 

1 

Kalium
sulfat 

Mindest-
gehalte 

2 

47 % K
2

0 

Kalium- 22 % K20 
sulfat mit 
Magnesium 8 % MgO 

typenbestimmende Be-
standteile, Nähr-
stofformen und Nähr-
stofflöslichkeiten 

3 

Wasserlösliches 
Kaliumoxid 

Wasserlösliches 
Kaliumoxid; 
wasserlösliches 
Magnesiumoxid 

Bewertung: 
weitere Erfordernisse 

4 

Kali bewertet als 
wasserlösliches K20 
Gehalt an Chlorid 
höchstens 3 % Cl 

Kali bewertet als 
wasserlösliches K

2
0; 

Magnesium in Form 
wasserlöslicher Salze 
ausgedrückt als 
Magnesiumoxid; 
Gehalt an Chlorid 
höchstens 3 % Cl 

Zusammensetzung: 
Art der Her-
stellung 

5 

Kaliumsulfat 

Kaliumsulfat, 
Magnesiumsulfat 

7 b 

besondere Bestimmungen 

6 

Der Chloridgehalt darf 
angegeben werden, wenn 
er weniger als 3 % Cl 
beträgt 

Der Choridgehalt darf 
angegeben werden, wenn 
er weniger als 3 % Cl 
beträgt 
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